
Niedersächsisches Jahrbuch 
für £audesgefchichte 

Neue Folge der „Zeitschrift des 

Historischeu Vereins für Niedersachfeu" 

Herausgegeben von der Historischen Kommission 
für Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-

Lippe und Bremen 

Band 15 

1 9 3 8 

August Lax, Ver lagsbuchhand lung , H i l d e s h e i m 



Das Jahrbuch ist zugleich Organ des Historischen Vereins 
für Niedersachsen (in Hannooer), des Brannschweigischen 
Geschichtsvereins, des Mnsenmsvereins für das Fürstentum 
Lünebnrg sowie der Vereine für Geschichte der Stadt Einbeck 
und der Stadt Göttingen nnd Umgebung. 

Schriftleitung 
für das Jahrbuch: 

Staatsarchiodirektor D r . Schnath, Hannooer, Am Archive 1 , 
(Staatsarchiv); 

für die Nachrichten ans Niedersachsens Urgeschichte: 
Direktor des Landesmuseums und Landesarchäologe 
Professor D r . J a c o b - F r i e s e n , Hannover, Rudolf 
v. Bennigsen-Str. 1 (Landesmuseum). 



3 n 1) a i t 

Slufsäfce. 
Die Borgänge in Berben im Jahre 782. Bon Unioersitätsprosessor 

Dr. Martin fiinfeel, Halle a. b. 9 1 
Nochtrag ba3u: 3 .365. 

Niebersachsen unb Gnglanb bis 3ur Hanse3eit. Bon Staatsarchiv-
assessor Dr. Nicharb D r ö g e r e i t , Hannooer . . . 42 

Die Grünbung bes Delmenhorster Kollegiatstistes. (Eine chrono* 
logische Stubie. Bon Stubienrat Dr. Karl S i c h a r t , 
Osnabrück 77 

Die Schlacht vor ber Drakenburg am 23. Mai 1547. e ine historisch* 
militärische Stubie von Oberstleutnant ((£) grhr. Karl 
o. B o t h m e r , Neustettin. Mit 4 8ki33en unb 2 Faseln 85 

(Sin Bremer ©rabischos als beutscher „Monsieur Alamode". Bon 
Oberstubienrat Dr. Heins 6 ch e & e r, Bremen. Mit 1 Dasei 105 

D e s Hauses Oesterreich ^Sterben um Caroline oon Ansbach, spatere 
Gemahlin Georgs II. Bon grau Nubn 2. 5l r k e l l , Hurst* 
cote, ßurnnor bei Ojsorb. Überseht oon Staatsarchioassessor 
Dr. Nicharb Drögereit, Hannooer . . . 114 

Norbmestbeutschlanb als Kriegsschauplatz im Siebenjährigen Krieg. 
Bon Stubienrat Dr. Detles B i b e r s , Göttingen Mit 1 Karte 143 

Äleine Beiträge. 
Die Anfänge ber Stabt Osnabrück. Bon Geheimrat Pros. Dr. 

p . 3 . M e i e r , Braunschroeig. Mit einem p lan . . . 182 
(grmiberung von Ministerialrat i. N. Dr. H. N o t h e r t , Münster. 195 
Sules Bartels ober Christoph Dehne? Bon Geheimrat ^prof. Dr. 

p . 3 . M e i e r , Braunschroeig. Mit 3 Slbbilbungen . . 198 
Heröog Karl SBilhelm gerbinanb mar nicht greimaurer! (Sine 

(f rnriberung oon (Erich N o s e n b a h l , Hannooer . . . 203 
griebrich Xhimme f. Gin Nachruf oon Staatsarchiobirefctor Dr. 

Georg S ch n a t h , Hannooer. Mit einem Bilbe . . . 214 

Bücher* nnd 3eitschriftenschau. 219 
I. allgemeines S. 219. II. ßanbeshunbe S. 225. III. Bolkslmnbe 

S . 228. IV. politische Geschichte nach ber 3eitsolge S. 230. 
V. Rechts*, Bersassungs* unb Bermaltungsgeschichte S.255. 
VI. Gesunbheitsmesen — VII. Heermesen S.257. VIII. 
Wirtschaftsgeschichte S.263. IX. Geschichte ber geistigen 
Kultur S. 268. X. Kirchengeschichte S. 285. XI. Geschichte 



— IV — 

Nachrichten ans Niedersachsens Urgeschichte. 
Nr. 12. 

A u f s ä f e e . 
Die ^flugformen bes norbifchen Kulturbreises unb ihre Beben-

tung für bie älteste Geschichte bes Lanbbaues. Bon $ros. 
Dr. G. S B e r t h . . 1 

Die Untersuchung eines Ginzelgrabhügels oon Osterbrok, Kreis 
Meppen. Bon Dr. Albert G e n r i c h 44 

Cin Ginzelgrab oon Amelinghausen, Kr. Lüneburg, mit Nach-
bestattungen aus ber 3eit der Stufe oon SBessenstebt. Bon 
Dr. Gerharb K ö r n e r 52 

Gin frühbronzezeitlicher und enbfteinzeitlicher S&agenrabfunb in 
Be&borf, Kr. Stabe. Bon A. G a f f a u 63 

Die pollenanalgtische Altersbestimmung bes SBagenrabes oon 
Be&borf, Kr.Stabe. Bon Dr. Siegsrieb S c h w e i b e r . 72 

D a s glechtmerkhaus oon Hambühren, Kr. Gelle. Gin Beitrag 3ur 
Hausbauforfchung ber nachchristlichen Gifenzeit. Bon Dr. 
fe. D. A s m u s 78 

Die glechtmer&baumeife bes Haufes oon Hambühren. Bon Dr. 
3ng. M. B. N u b o l p h 89 

6ette 
der einzelnen Lanbesteile und Orte nach ber Buchstaben-
folge 6 .287. XIL Beoölberungs- und flersvnengefchichte 
6 . 310. 

Ginzeloerzeichnis der besprochenen SBer&e s. unten. 

Nachrichten. 
Historische Kommission sür Hannooer, Olbenburg, Braunschmeig, 

Schaurnbura-fiippe unb Bremen. 28. Jahresbericht für baa 
Geschäftsjahr 1937/38 314 
Berzeichnis ber Stifter, Batrone, bes Borftanbes unb Aus-
schusses somie ber Mitglteber 321 
Berössentlichungen ber Hiftorifchen Kommission . . . 326 

Historischer Berein für Niebersachsen zu Hannooer . . . . 331 
Braunschmeigischer Geschichteoerein 333 
Berein für Gefchichte unb Altertümer ber Stabt Ginbeck unb Um-

gebung 334 
Göttinger Geschichtsverein 335 
Museumsoerein für bas Fürstentum Lüneburg 336 
©taber Geschichte- unb Heimatoerein 337 
Archive, Bibliothe&en und Museen 1936—1938 338 

«Jlrchioberatung nnd 3lrchiv?stege. 353 



— V — 

Verzeichnis 
d e r im J a h r b u c h g e s p r o c h e n e n W e r k e . 

A g e n a , Gesine: Grunbbesife, Betspruch unb Anerbenrecht in 
Ostsrieslanb (-Pastor Dr. Nenners, Spiekeroog) . . . 304 

A l t e (Böttinger Landsmannschaften (Staatsarchioassessor Dr. 
Gunther Möhlmann) 285 

o. A l o e n s l e b e n , Ubo: Die braunschmeigischen Schlösser ber 
Barockäeit unb ihr Baumeister Hermann #orb (Museums* 
birektor Dr. August gink, Braunschmeia) 276 

B e u t i n , Lubwig: Bremisches Bank- unb Borsenmesen seit dem 
47 . gahrhunbert (Dr. Karl Nabe, Hannooer) . . . 290 

B e u t i n , Lubwig: s. Gmtholt, Hermann. 
B i l b n i s s e Göttinger ißrofessoren (Staatsarchioassessor Dr. 

Günther Möhlmann, Hannooer) 284 
B i s c h o f f , Dietrich: Ostsrieslanb in ber beutschen Bewegung 

1848—1849 (Staatsarchiorat Dr. Nubols ©rieser, Hannover) 253 
B o e g e h o l b , grana: Die Ortsnamen aus -„ingerobe" (Geheim* 

rat ipros. Dr. Ccbmarb Schröter, Göttingen) . . . . 229 
B ö r s t i n g , Heinrich: s. 3 u o e n t a r e ber nichtstaatlichen Ar* 

chioe ber -Prooina .Westfalen. 
B o r * , Nubolf unb ( E n b t r i c h , Hugo: $ l ä n e 3um Grundstück 

der 3ohannitersieblung (Johannishof) in Braunschweig ^ 
(Geheimrat $ros. Dr. <P. 3. Meier, Braunschweig) . . m? 

B o r c h e r s , Carl: s. Kunstbenkrnäler ber -Prooinz Hannover 
B o r g m a n n , Karl: Der beutsche Neligionsstreit oet 3äht§ ^ 

1719/20 (Staatsarchioassessor Dr. N. Drögereit, ftammm 2 w 
B r a t f i m a n n , A.: siehe 3 a h r e s b e r i c h t e für .ttetttsch* ®e« 

schichte. 
B r a n b i , Karl: Ausgewählte Aussähe (Staatsarchiorat v£h.,, ' 

Ulrich, Hannooer) 228 
B r e m i s c h e s 3ahrbuch, Banb37 (Bibliotheksbirektor Dr. Otto 

Heinrich Mag, Hannooer) 220 
B r u n k e n , Oskar: Das alte Amt Sßilbeshausen (Unioersitäts* 

prosessor Dr. Hans Dörries, Münster i.2B.) . . . . 309 
B u s s , SBalter: Gerlach Abolph Freiherr o. Münchhausen als 

Grünber ber Universität Göttingen (Staatsarchiorat Dr. 
N. Grieser, Hannooer) 283 

E h m e r , Helmut: Die sächsischen Sieblungen auf bem fran* 
3ösischen „Litus saxonicum" (Geheimrat iprof. Dr. Ccbwarb 
echröber, Göttingen) 228 

( S n b t r i c h , Hugo: siehe B o r c h , Nubols. 
( E n t h o l t , Hermann unb B e u t i n , Subwig: Bremen unb 

Norbeuropa (Archiorat Dr. o. Sehe, Hamburg) . . . 288 

6ett 
Neihengräberschäbel bes karoftngerseitlichen Grabfelbes Holle, 

Kr.Marienburg (Hannooer). Bon Dr. Gisela A s m u s . 98 
(Ein Borschlag 3ur Berbeutschung des SBortes „Retusche". Bon 

$rof. D r . K . H . 3 a c o b - g r i e s e n 1J5 



- VI -

eeite 
g i n b o r s s , 3ürgen Christian: Beiträge unb gtagmente 3u 

einem Moorkatechismus (Staatearchioassessor Dr. Günther 
Mohlmann, Hannooer) . . . . . . . . . 267 

g ü ch s e l , Hans: siehe G e s c h i c h t e ber Gottinöer Unioersitäts* 
bibliothek. 

G e s c h i c h t e ber Göttinger Universitätsbibliothek (Bibliothek©* 
birektor Dr. Otto Heinrich Man, Hannooer) . . . . 279 

H a r t m a n n , Sulius: siehe G e s c h i c h t e ber Göttinger Unioer* 
sitätsbibliothek. 

H o r t u n g , grife: siehe S a h r e s b e r i c h t e sür Deutsche Ge* 
schichte. 

Heck, Philipp: Blut und Stand im altsächsischen Rechte unb 
im Sachsenspiegel (Slrchiobirektor Dr. H. Kleinau, SBolsen* 
büttel) : 2 5 5 

H e ck, Philipp: Untersuchungen 3ur altsöchsischen Stanbesgliebe* 
rung (Archiobirektor Dr. H. Kleinau, feolsenbüttel) . . 255 

H i l b e b r a n b , Ruth: Der sächsische „Staat" Heinrichs bes 
2oroen (Staal^Örchiorat Dr. 3oh. Bauermann, Münster i.2B.) 236 

S a h r e s b e f r i c h t e f ü r Deutsche Geschichte (Staatsarchiobirektor 
i . N Dr. O.Grotesenb, Hannooer) . 2 1 9 

3 n o e n t a r e ber nichtstaatlichen Archioe ber Prooin3 Westfalen, 
Beibanb IE. (Snoentar bes Bischöflichen Diöaesanarchios in 
Münster) (Dr. Soseph Prin3, Münster i. SB.) . . . . 224 

3 ü r g e n s , 2lbo: Das alte Dorf Hameln (Staatsarchiobirektor . 
Dr. Georg Schnath, Hannooer) 296 

K a m p h a u s e n , Alsreb: Die Baubenkmäler ber beutschen Ko* 
Ionisation in Ostholstein (Geheimrat Pros. Dr. 3. p . Meier, 
Braunschroeig) 271 

o. K a t t e , Horst: Niebersachsenabel (Dr. 3oa<*)im Stubtmann, 
Hannooer) . 310 

K e 11 e r h o s s , Dr.: Beiträge 3ur Geschichte ber Stabt Rüstrin* 
gen (Stubienrat Dr. Karl Sichart. Osnabrück) . . . 306 

K e s e , Heinrich: Das Schroert ber Hiloesia (Stabtarchioar Dr. 
Rudolf 3ober, Hilbesheim) 299 

K i e c k e r , Oskar: siehe Kunstbenkmäler ber Prooin3 Hannooer. 
K o c h , Ulrich: Botschafter Graf Münster (Oberarchiorat am 

Reichsarchio Dr. H. O. Meisner, Potsbam) . . . . 311 
K ö s t e r , A.: Geschichte ber Stabt Peine (Mittelschulrektor 

SB. Hartmann, Hilbesheim) 305 
K o h l , SBilln: Die Berroaltung ber östlichen Departements bes 

Königreichs Westfalen 1807—14 (Staatearchiorai Dr. £h. 
Ulrich, Hannooer) 252 

K u n f t b e n k m ä l e r ber Prooins Hannooer (2anbkreis Goslar 
unb Stabt (Selle) (Geheimrat Pros. P. 3- SKeto, Braun* 
schroeig) 268 

2 ä ro e n , Gerharb: Die her3ogliche Stellung Heinrichs bes ßöroen 
in Sachsen (Staatsarchiorat Dr. 3oh. Bauermann, Münster 
i 2B.) 236 

2 ö n i n g , Georöe A.: Staat unb Witfschaft unter Heinrich bem 
2öroen (Staatsarchiorat Dr. 3oh. Bauermann, Münster i. SB.) 236 

2 ö n i n g , George A : Das Mün3recht im (Ersbistwn Bremen 
(Slrchiorat Dr. (Erich o. 2ehe, Hamburg) 289 

2 ü b t k e , gran3: Kaiser 2othar ber Sachse (Staatsarchiorat 
Dr. R. Grieser, Hannooer) 229 



- YII -

, * \ Sei te 
2 ' ü t g e n s , Hans: siehe Kunstöenfcmaler ber ^Prooin3 

Hannooer. 
M e r ) e r * N a s c h , Carla: 5llte Hauser ersahlen (Staatsarchiv 

rat Dr. N. Grieser. Hannooer) . . . . . . . 294 
SNichae l , SBolsgang: englische Geschichte im 18.3ahrhunbert. 

B a n b l V (Staatsarchiobirefctor Dr. Georg Schnath, Hau-
nooer) . , 251 

M o o r r n e r j e r , SBillri: Die Grasschast Diephol3 (Dr. Soseph 
$rin3, Münster i. SB.) . . . . . . . . . . 225 

M ü l l e r , (Erich: Die (Entstehungsgeschichte ber sachsischen Bis* 
türner unter Karl bem Grofjen (Staatsarchioassessor Dr. 
Nicharb Drögereit. Hannooer) . . . . . . . . 285 

N a t e r m a n n , (Ernst: 3 u r Ortsgeschichte oon Hameln (Staats* 
archiobirehtor Dr. Georg Schnath, Hannooer) . . . . . 296 

O t t m a n n , Hugo: Das Bauerntum im Kreise Mecklenburg 
(Stubienrat 2l. Hueg, Northeim) 266 

B r ü s e r , griebrich: Der Hobenberg (Professor Dr. Daniel Abegg, 
Bremen) 300 

N a b e , Karl: Hundert 3ahre Stäb tische Hanbelslehranstalten , r i 

ber Stabt Hannooer (Dr. 3oachim Stubtrnann, Hannooer) 299 
N e i n e ck e , Hellmut: ßüneburger Buchmalereien um 1400 unb 

ber Maler ber Golbenen Sasel. — Derselbe, ber Meister 
ber Golbenen Sasel (Museumsbirefctor Dr. g. Stuttmann, 
Hannooer) 274 

N ü t h n i n g , Gustao: Olbenburgische Geschichte (Stubienrat Dr. 
Karl Sichart, Osnabrück) 302 

S a a t h o s s , Wibrecht: Geschichte ber Stabt Gottingen (Museums* 
birehtor Dr. Otto gahlbusch, Göttingen) 294 

S c h a e s s e r , Wilhelm: Geschichte ber Stabt Soltau (Stabt* 
archioar Dr. M. Krieg, Minben i. SB.) 307 

S c h i r m e r , griebrich: Nec aspera terrent, BanbII (Staats* 
archioassessor Dr. Nicharb Drögereit, Hannooer) . . . 259 

S c h i r m e r , griebrich: Northeimer Solbatenbuch (Staatsarchiv 
assessor Dr. Nicharb Drögereit, Hannooer) . . . . 257 

S ch n e i b e r , Neinholb: Kaiser fiothars Krone (Staatsarchiorat 
Dr. N. Grieser, Hannooer) 235 

S c h t o e b e l , Karl Hein3*. Bremens Besiehungen 3u Kaiser unb 
Reich, oornehml. im 18. Sahrh. (Dr. Sheo König, Notterbam) 292 

o. S e l l e , Göfe: Die Georg*&ugust*Unoersität 3u Göttingen 
1737—1937 (Staatsarchiobirektor Dr. Georg Schnath, Han* 
nooer) 278 

B i e b e r n , Heinrich: siehe K u n s t b e n h m ä l e r ber 5ßrooin3 
Hannooer. 

S t a b e r Slrchio, Neue golge Hest 28 (Staatsarchioassessor Dr. 
G. Möhlmann, Hannooer) 222 

3 t u b i <e n u. Borarbeiten 3. Hist. Atlas Niebersachsens s. M o o r* 
m e 9 e r. 

( S t u t t m a n n , gerbinanb: Der Neliquienschafe ber Golbenen 
Masel ber 6 t . Michaelisfcirche in Lüneburg (Museumsbirefc* 
tor Dr. August g inb, Braunschrneig) 273 

T r o e , Heinrich: Mün3e, 3oll unb Markt unb ihre sinan3ielle 
Bebeutung sür bas Neich (Staatsarchioassessor Dr. Nicharb 
Drögereit, Hannooer) 263 



— VIII — 

B e u t h e r , August Friedrich: Stüve und die hannoversche 
Bauernbefreiung (Oberstubienrat Dr. Büttner, Hannöver) 

B o g e s , Hermann: D as Bürgerbuch ber Stadt Uelzen ö u s ben 
3ahren 1601—1737 (Staatsarchbossessor Dr. ®. Möhltnann, 
Hannover) . . / . . . . . 

B o i t , Max: siehe B i l b n i H e Göttinger Professoren. 
Bu l l m e r , Bernharb: Urkunbenduch ber ^ t a b t unb bes Stiftes 

Bielefeld (BibUothensbixelitot O.H.Mat), Hannover) 
» a g n e r , gerbinanb: fchronik ber Stabt Göttingen (Museums-

birektor Dr, -Otto gcchöwsch, Böttingen) 
W i n z e r , gritz: Hannover und die beutsche grage 1848/49 

(Staatsarchivrat Dr. N. Grieser, Hannover) . . . . 
3 e i t s c h r i f t be» Harzvereins für Geschichte unb Altertums-

künde, 3ahrg. 69 und 70 (Stndienrat Dr. Wilhelm ßübers, 

B ü c h e r b e s p r e c h u n g e n i n d e n „Nachr ich ten < 
K i e d e r f a c h t e n s Urgeschichte". 

A l b r e c h t , Christoph: Das Nörnerlager in Oberaben und bas 
Userkastell tn B e i n g h a u s e n an ber Lippe (3aeob-griesen) 

A r n t z , H.: Die Runenschrift 3hre Geschichte und ihre Denk-
mäler (3aeob-griesen) 

B a r t h e l , Walbemar u. A t z e n b e c k , Carl: Handlexikon ber 
beutschen Borgeschichte (3aeob-griesen) 

B u t t l e r, W.: Der bonaulänbische unb ber mestische Kulturkreis 
ber jüngeren Steinzeit (A.Genrich) 

g u ch s , Siegsrieb: Die langobarbischen Golbblattkreuze aus ber 
3one Jubrvärts ber Alpen (3acob-griesen) . . . . 

G a e r t e , W.: Beiträge zur Sinnbilbfoeschung (3acob-griefen) 
G r a h m a n n , Nubolf u. 3 o t Lothar: Quartär, 3ahebuch für 

Erforschung bes (Eiszeitalters unb feiner Kulturen (3acob-
griefen) 

G u m m e l , Hans: gorfchungsgefchichte in Deutfchlanb (Gerharb 
Körner) 

H a m m , grife: Ginführung in Nieberfachsens (Erdgeschichte 
(3acob-griesen) 

H o f f m a n n , Hugo: Die Gröber ber jüngeren Bronzezeit in 
Holstein (3acob-griesen) 

H u d i e , Karl: Somvare unb Siedlung ber Slaroen in Wagrien 
(3acob-griesen) 

3änichen, Hans: Die Wikinger im Weichfel- und Obergebiet 
(Asmus) 

3 a n k u h n , Herbert: Die Wehranlagen ber Wikingerzeit zrni-
schen Schlei unb Dreene (Hans Gummel) 

K ö r n e r , Gerharb: Die sübelbischen Langobarben zur Bölker-
rvanberungszeit (W. Wegennfe) 

K o h l - L a r s e n , Lubrnig u. Margit: gelsmalereien in 3nner-
asrika (3acob-griesen) 

K r a u s e , Wolsgang: Nuneninschristen im älteren guthark 
(3acob-griesen) -

117 

117 

118 

118 

120 
120 

120 

121 

123 

123 

124 

124 

125 

127 

128 

129 

221 



— IX — 

K r ü g e r , Herbert: 3ur Geschichte bes Straftenroesens im nieber* 
hessisch*sübhannooerschen Gren3gebiet (3acob*griesen) . 129 

N e di e l , G.: Kulturkunbe ber Germanen aus sprachnrissenschast* 
licher Grunblage (3acob*griesen) 130 

O t t o , SBalter: Hanbbuch ber Archäologie (3acob*griesen) . . 130 
e l e r , SB.: Hanbbuch ber beutschen Bolkskunbe (3acob*grie* 

sen) 131 
S ß i t t i o n i , Nicharb: Oesterreichs Urseit im Bilbe (3aeob=grie* 

sen) 131 
N ü s t , Sllsreb: Bor 3toan3igtausenb Sahren (3acol>5grieseu) • 132 
S c h m i b t , Subraig: Geschichte ber beutschen Stämme bis 3um 

Ausgang ber Bölkerroanberungsseit (3acob=griesen) . . 132 
S c h m a n t e s , Gustav u. S a u k u h n , Herbert: „Ossa" (3acob* 

griesen) 133 
S p r o c k h o f s , © . : Die norbische Megalithkultur (Slsrnus) . 133 
S p r o c k h o f s , (E.: Marburger Stubien (3acob*griesen) . . 134 
U e n s e , Otto: Die srühbron3e3eitlichen triangulären Bollgrisf* 

bolche (3acob*griesen) 135 
U s l a r , Nasael oon: SBestgerrnanische Bobensunbe bes ersten bis 

britten Sahrhunberts nach (Ehristus aus Mittel* unb Soest-
beutschlanb (3acob*griesen) 136 

B o g t , (Emil: Geflechte unb Geroebe ber Steinseit (3aeob*grie* 
sen) 136 

SB a l l e r , (Earl: Der Galgenberg bei (Eujchaoen (3aeob*griesen) 137 
SBe i n e r t , Hans: Die (Entstehung ber Menschenrassen (3aeob* 

griesen) 137 

Seite 





.Die Vorgänge in Serben im 3ahre 752. 
Bon 

M a r t i n Lintzel . 

1. 

Die Überlieferung, daß Karl der Große 782 in Verden 4500 
Sachfen habe hinrichten lassen, ist schon vor einigen Jahrzehnten 
auf Widerspruch gestoßen. W. v. Bippen hat im Jahre 1889 
eine Untersuchung veröffentlicht1, in der er die Anficht vertrat, 
daß in Verden höchstens einige Hinrichtungen vollzogen seien, daß 
es ftch aber viel mehr als um Hinrichtungen um den Abtransport 
von Gefangenen oder von Geiseln gehandelt und daß auch die Zahl 
dieser Abgeführten 4500 stcher nicht erreicht habe. Der Ansteht 
v. Bippens haben stch in den nächsten Jahren H. Ulman 2 und 
Fr. Dieck8 angeschlossen. Doch 1897 hat Dietrich Schäfer in 
einer eingehenden Abhandlung4 die Meinung v. Bippens zurück« 
gewiesen und behauptet, die Überlieferung von der Hinrichtung der 
4500 sei richtig und unanfechtbar. Aber wenn seitdem auch aus 
Grund von Schäfers Urteil diese Überlieferung wieder wie vor 
v, Bippens Vorstoß im allgemeinen angenommen und geglaubt 
wurde, so stnd leise Zweifel, wenigstens an der Richtigkeit der Zahl 
4500, doch wohl nie völlig verschwunden. So hat H.Delbrück 
in seiner Geschichte der Kriegskunst diese Zahl offensichtlich mit 
Skepsts und Zurückhaltung behandelt5, und in der letzten Zeit, 
in der das Jnterefse an den Verdener Vorgängen stark in den 
Vordergrund getreten ist, haben ftch immer wieder Stimmen ge-

1 Vgl. SB. v. B i p p e n , Die Hinrichtung ber Sachsen durch Karl den 
Grogen, Deutsche 8eitfchnst für Geschichtswissenschaft 1 (1889) @. 75 ff. 

2 Bgl. H. n l m a n n , Sur Hinrichtung ber Sachsen 782, ebenda 2 (1889) 
S . 156 s. 

8 Bgl. Fr. D u c k , Hat Karl der Gro&e wirklich in Verden 4500 Sachsen 
hinrichten lassen? Programm Verden 1894. 

4 Vgl. D. S c h ä f e r , Die Hinrichtung der Sachsen durch Karl den 
Gro&en, H8. 78 (1897) S . 18 ff. 

6 Vgl. H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst 3 (1907) S . 65. 

9ciedersäd)s. Jahrbuch 1938. 1 
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meldet, die auf eine Reviston des Schfiferschen Urteils drängten6. 
Diese Stimmen haben schließlich im Herbst des vorigen Jaftres 
durch K. Bauer eine aussührliche Begründung erfahren7. Jn eiinem 
umfangreichen Aufsatz oersucht Bauer, indem er über o. Biippen 
noch hinausgeht, nachzuweisen, daß im Jahre 782 in Verden ülber-
haupt keine Todesurteile vollstreckt, und daß die 4500, an deenen 
Schäfer und die meisten der modernen Historiker die Hinrichttung 
vollzogen glaubten, nicht hingerichtet, sondern nach deni Franlken-
reich deportiert worden seien. 

Jch glaube nicht, daß irgend jemand, der die Ouellen kemnt, 
stch durch Bauers Ausführungen hat überzeugen lassen. Sein SAuf-
satz mutet trotz unbestreitbarer Vorzüge dem Leser gar zu toiele 
quellenkritische Unwahrscheinlichkeiten zu, und er zeigt ju deutllich, 
daß sein Verfasser weder in der Quellenkritik noch in den Oueetten 
der Karolingerzeit wirklich zuhause ist. Tatsächlich hat auch Brnuers 
Slnstcht bereits in diesem Frühjahr eine Widerlegung durch ®. Runnd-
nagel erfahren8, der Schäsers Meinung von der Hinrichtung der 
4500 völlig beipstichtet. Außerdem dürften in der nächsten |3eit 
noch weitere Widerlegungen und Gegenartikel gegen Bauers 2Kuf-
fatz erscheinen9. Wenn ich trotz alledem dem Wunsche der Schtrift-
leitung des Riedersächstschen Jahrbuches, zu Bauers Thesen arns* 
führlich Stellung zu nehmen10, gern nachkomme, so tue ich das ivor 
allem aus folgenden Gründen. Einmal bin ich mit der Schtrift-
leitung der Meinung, daß die Frage, was in Verden geschahen 
ist, bei dem Jnteresse, das ste heute in den weitesten Kreisen stnidet, 
auch auf die Gefahr hin erörtert werden darf, daß dem Flach-
genossen damit nichts oder nicht viel Neues gesagt wird; ivor 
allem scheinen mir die Leser dieser Zeitschrift geradezu einen 2ln-

6 Bgl. etwa die Schriften, die K. B a u e r in seiner in der nächsten An­
merkung zitierten Abhandlung S . 42 und 43 nennt. 

7 Bgl. K. B a u e r , Die Duellen über das sogenannte Blutbad von 
Verden, SBestsälische Seitschrist 92 (1937) S . 40 ss. 

8 »gl. fcNundnagel, Der Sag von ©erden, HS. 167 (1 938) S . 4657 ff. 
9 S o wird gegen Bauers Ansicht im nächsten Band der £hür. Sföchs. 

Seitschr. für Geschichte und Kunst ein Aufsafc von Studienrat Dr. SB. S c h n a i t t 
erscheinen, den Herr Dr. Schmitt die greundlichkeit hatte, mir im Manusffript 
vorzulegen. 

1 0 @ine kurze Susammensassung dessen, was ich im folgenden zu sengen 
habe, habe ich bereits in „gorschungen und gortschriite" 14, Nr. 6 Si. 63 
(gebr. 1938) veröffentlicht, nachdem B a u e r in derselben Seilschaft 2 

(Sanuar 1938) seine in der SBestsälischen Seitschtist begründeten (Srgebmisse 
mitgeteilt hatte. 



— 3 — 

fpruch auf die Erörterung diefer Frage zu haben. Sodann glaube 
ich, auch wenn ich Bauers Beweise und Ergebnisse für unrichtig 
halte, doch, daß er mit Recht auf einige Schmierigkeiten, Unklar-
heiten und Widersprüche in der Überlieferung über die Ereignisse 
oon 782 hingemiesen hat; jedenfalls dürfte fein Aufsatz beweisen, 
daß das, was oon der Forschung über diese Sache gesagt werden 
könnte oder gefagt werden müßte, noch keineswegs restlos gesagt 
ist. Weiter enthält der Artikel von Rundnagel außer der Zurück-
weisung oon Bauers Thesen einige neue Ansichten und Behanp* 
tungen, die der Rachprüfung bedürfen11. Schließlich bin ich der 
Meinung, daß man nicht einfach zu der alten Anschauung zurück-
kehren darf, nach der in Verden 4500 Sachsen getötet worden 
stnd; so wenig ich glaube, daß das Blutbad oon Verden ins Reich 
der Fabel zu oerweisen ist, so wenig möchte ich doch an der Zahl 
4500 sesthalten. 

2. 

Für die Beurteilung der Vorgänge in Verden kommen in 
erster Linie folgende Duellen in Betracht, die natürlich auch Bauer, 
ebenso wie bereits o. Bippen und Schäfer, herangezogen hat: die 
Annales regni Francorum (die Reichsannalen, früher Annales 
Laurissenses maiores genannt), die Annales qui dicuntur Ein­
hard^ die Annales Mosellani, die Annales Petaviani, die An­
nales S. Amandi 1 2. Um die Angaben diefer Oueflen richtig ein-
schätzen zu können, ist es nötig, nicht bloß das, was ste über die 
Verdener Ereignisse fagen, fondern alle Rachrichten heranzuziehen, 
die ste überhaupt über den Verlauf der Dinge 782 in Sachfen 
bringen. Jch gebe im folgenden diefe Rachrichten wieder, wobei 
ich mit den kürzesten Annalen beginne. 

1. Die Annales S. Amandi erzählen:18 Saxones redellantes 
plurimos Francos interfecerunt; et Karlus congregatos Saxones 
iussit eos decollare. 

1 1 (ährwin N u n b n a q e l ist vor bem erscheinen seines Aussafces gestorben. 
(£s ist daher selbstverständlich, dasj ich aus die persönlichen Angrisse, die der 
Aussag auger gegen Bauer und andere auch gegen mich enthält, nicht eingehe. Mit 
dem, was ich sachlich nicht für richtig halte, muß ich mich, soweit es mir 
wesentlich zu sein scheint, natürlich kurz auseinandersefcen; man wird ver­
stehen, dafc ich es nur ungern und mit 3urficfhaltung tue. 

1 8 Über die Ann. Fnldenses, die Bauer auch noch heranzieht, vgl. 
unten 6 . 9 Anm. 19. 

1 8 Bgl. M. Ö. SS. 1 6 . 12. 
1* 
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2. Die Annales Petaviani sagen: 1 4 Hoc anno domniis et 
religiosus rex Karolus habuit magnum placitum in Saxonia 
snper flumen Lippia; et ibi venernnt legationes Unornm ad 
praesentiam principis. Id ipsum annum Saxones rebellantes 
et reducti ad priore tramite Denm abnegantes et fidem, quam 
promiserant, tunc cum magno exercitu hostes in Saxonia, et 
caederunt Franci de Saxones multitudo hominum, et multos 
vinctos Saxones adduxerunt in Francia. 

3 . Die Annales Mosellani berichten:16 Habuit Karins rex 
conventum magnum exercitus sui in Saxonia ad Lippiabrunnen 
et constituit super eam comites ex nobilissimis Saxonum genere. 
Et cum eos cognovisset iterum a fide dilapsos et cum Widu-
chindo ad rebellandum esse adunatos et quod nonnulli suorum 
in hac seditione interissent, rnrsum abiit in Saxoniam, et 
vastavit eam, et ingentem Saxonum turbam atroci confodit gladio. 

4. Die Annales regni Francorum geben folgende Nach­
richten:16 Tunc domnns Carolus rexiter peragens, Renum trans-
iens ad Coloniam et synodum tenuit, ubi Lippia consurgit; 
ibique omnes Saxones venientes, excepto rebellis Widochindus. 
Etiam illuc convenerunt Nordmanni missi Sigifridi regis, id 
est Halptani cum sociis suis; similiter et Avari illuc con­
venerunt, missi a cagano et iugurro. Ibi peracto placito 
reversus est domnus Carolus rex in Franciam. Et cum rever-
sus fuisset, statim iterum Saxones solito more rebellati sunt, 
suadente Widochindo. Et ignorante hoc domno Carolo rege 
misit missos suos Adalgisum et Gailonem atque Woradum, 
ut moverent exercitum Francorum et Saxonum super Sclavos 
paucos, qui rebelles fuerant. Et supranominati missi in via 
audientes, quod Saxones rebellati fuissent, coniungentes su-
pradictam scaram, inruerunt super Saxones et nullum man-
datum exinde fecerunt domno Carolo regi. Et commiserunt 
bellum cum Saxonibus; et fortiter pugnantes et multos Saxones 
interimentes victores extiterunt Franci. Et ceciderunt ibi duo 
ex ipsis missis, Adalgisus et Gailo in monte, qui dicitur Sunt-

1 4 Bgl. SS. 1 S . 17. 
1 6 Bgl. SS. 16 S . 497. Mit ben Ann. MoseU. ist ber Wortlaut ber mit 

ihnen eng verwandten Ann. Lauresharnenses, SS. 1 S.32, und bes Chronicon 
Moissiacense, SS. 1 S . 297, im wesentlichen ibentisch. 

1 6 Bgl. Ann. regni Francorum, hsg. v. g . Kurze (1895) S . 58, 60,62 
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dal. Hoc audiens domnus Carolus rex una cum Francis, quos 
sub celeritate coniungere potuit, illuc perrexit et pervenit 
usque ad locum, ubi Alara confluit in Wisora. Tunc omnes 
Saxones iterum convenientes subdiderunt se sub potestate su-
pradicti domni regis et reddiderunt omnes malefactores illos, 
qui ipsud rebellium maxime terminaverunt, ad occidendum 
TTTT D; quod ita et factum est, excepto Widochindo, qui fuga 
lapsus est partibus Nordmanniae. 

5. Diefer Bericht wird in ganz ähnlicher Weife, aber doch mit 
zahlreichen Änderungen und Ergänzungen von den Annales qui 
dicuntur Einhardi miederholt17. Zum Teil find diefe Änderungen 
nur stilistischer oder doch literarischer Natur, indem ein besseres Latein 
geschrieben oder etwa einjelne Angaben, die der Reichsannalist kürzer 
formuliert, weiter ausgesponnen und anschaulicher gemacht werden; 
zum Teil aber handelt es stch auch um sachliche Zusätze18. So sagen 
dieEinhardannalen, daß 782 an den Lippequellen die jährlich übliche 
fränkische Reichsversammlung stattfand und nicht wenige Tage ge-
dauert habe; die Gesandten der ..Hunnen" ( = Avaren) seien des 
Friedens halber gekommen. Widukind habe stch bis zum Abzug des 
Königs aus Sachsen bei den Normannen aufgehalten. Die Slaven, 
gegen die der König dann ein fränkisches Heer schickte, seien die 
Sorben zwischen Elbe und Saale gewesen, und ste seien in die Ge-
biete der Thüringer und Sachsen eingebrochen. Der Einhardanna-
list weiß die Ämter und Stellungen der Befehlshaber, die Karl 
gegen die Slaven schickte, genau anzugeben: Adalgis war danach 
Kämmerer, Gailo Marschau und Worad Pfaligraf; die Franken, 
die ste außer den Sachsen gegen die Slaven führen foOten, waren 
Ostfranken. Als die fränkischen Truppenführer auf die Kunde von 
dem sächsischen Abfall mit ihren Ostfranken statt gegen die Slaven 
gegen die aufständischen Sachsen zogen, sei ihnen ein Verwandter 
des Königs, der Graf Theoderich, von dem der Reichsannalist nichts 
sagt, mit ripuarischen Truppen zu Hilfe gekommen. Und nun gibt 
der Einhardannalist einen sehr ausführlichen Bericht darüber, wie 

1 7 Vgl. ebenda S . 59, 61, 63, 65. 
1 8 3Bie weit es sich dabei immer wirklich um sachliche Susäfce aus 

eigener besserer Kenntnis handelt, oder wie weit etwa blosj um Kombinationen 
des @inhardannalisten, ist umstritten und auch nicht immer ganz deutlich zu 
entscheiden; dafe aber in dem Bericht jedenfalls zahlreiche Verbesserungen und 
Bereicherungen des Berichts der Neichsannalen enthalten sind, ist keine grage. 
Vgl. dazu weiter unten S . 15 Anm. 32. 
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es zur Schlacht am Stotel kam, und wie diese Schlacht verlief. 
Jm Gegensatz zu dem Verfasser der Annales regni Francorurn 
bewertet er die Schlacht durchaus nicht als einen Sieg der Franken; 
er schildert ste als eine fränkische Niederlage, die durch die Un* 
besonnenheit der drei ostfränkischen Befehlshaber verschuldet wurde; 
außer Adalgis und Gailo seien vier Grafen und zwanzig clari 
atque nobiles Männer, dazu noch die, die ihnen in den Tod folgten, 
gefallen; die ostfränkischen Truppen seien völlig geschlagen in das 
Lager Theoderichs geflohen; und nur dessen Korps scheint, worüber 
aber weiter nichts gesagt wird, die Niederlage einigermaßen intakt 
überstanden zu haben. Der Annalist fährt dann fort: Cuius rei 
nuntiurn cum rex accepisset, nihil sibi cunctandum arbitratus 
collecto festinanter exercitu in Saxoniam proficiscitur acci-
tisque ad se cunctis Saxonum primoribus de auctoribus factae 
defectionis inquisivit. Et cum omnes Widokindum huius sce­
leris auctorem proclamarent, eum tarnen tradere nequirent, 
eo quod is re perpetrata ad Nordmannos se contulerat, cete-
rorum, qui persuasioni eius morem gerentes tantumfacinus pere-
gerunt, usque ad quattuor milia D traditi et super Alaram fluvium 
in loco, qui Ferdun vocatur, iussu regis omnes una die de-
collati sunt. 

Man steht, die Angaben unserer Ouellen stnd nach Umfang 
und Inhalt recht oerschieden. Gegenüber ihren Berichten argumen-
tiert nun Bauer in folgender Weife. 

Er betont zunächst, man müsse von den ältesten, den Ereig-
nissen am nächsten stehenden Ouellen ausgehen, und das seien nicht 
die von Schäfer und seinen Anhängern bevorzugten Annales regni 
Francorurn und Annales qui dicuntur Einhardi, sondern die An­
nales Petaviani, die wahrscheinlich am königlichen Hof entstanden 
seien, dazu die Annales Mosellani und schließlich auch die Annales 
S.Amandi, die wenigstens auf einen Zeitgenossen zurückgehen sollen. 

Aus den Annales Petaviani sei nur zu entnehmen, daß von 
den Franken eine große Zahl Sachsen getötet und viele gefangene 
Sachsen ins Frankenreich abgeführt wurden; von einer Hinrichtung 
fei in den Worten des Annalisten nichts zu entdecken. Da also 
diese gleichzeitige Ouelle von Hinrichtungen im Jahre 782 gar nichts 
wisse, so habe man auch keinen Grund, ihre Vollziehung anzu-
nehmen; vielmehr feien als die eigentlichen Strafmaßnahmen die 
Deportationen anzusehen, die Karl nach den Annales Petaviani 
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in Sachsen durchgeführt habe. Der Bericht dieser Annale« werde 
durch den der Annales Mosellani ergänzt. Die Moselannalen wichen 
zwar insofern von den Petaviani ab, als sie oon den Deportationen 
nichts sagen; aber jedenfalls werde doch auch hier nur von einem 
Kampf im offenen Feld und nicht oon einer Hinrichtung gesprochen; 
der Ausdruck des Moselannalisten ingentem Saxonurn turdarn 
atroci confodit gladio lasse mit außerordentlich plastischer Anfchau-
lichfeit das Bild einer wogenden Schlacht entstehen; das Wort 
gladius bezeichne das kurze zum Kämpfen gebrauchte Schwert und 
nicht das Richtschwert, das mit ensis wiedergegeben werde; der 
Ausdruck confodere, durchbohren, lasse sich wohl für das Töten 
im Kampfe, aber nicht bei einer Exekution gebrauchen. Wenn die 
gleichfalls gleichzeitigen Annales S. Amandi erjählen, daß Karl 
befohlen habe: congregatos Saxones decollare, so fei in ihnen 
zwar scheinbar im Widerspruch zu den Mosellani und Petaviani 
von einer Hinrichtung die Rede, Aber nach dem Ergebnis der 
Untersuchung dieser beiden Duellen behauptet nun Bauer, man müsse 
annehmen, daß der uns überlieferte Text der Annale« von St.Amand 
verdorben fei: in ihm fei ursprünglich sicher nichts von decollare 
fondern von delocare oder auch desolare, d. h. exilieren oder de-
portieren gesagt gewesen. Die Abänderung in decollare, wie es 
in dem uns erhaltenen Text zu stnden ist, sei durch einen Abschreiber 
erfolgt, dem die nach Bauer wahrscheinlich 787 erlassene Capitulatio 
de partibus Saxoniae bekannt gewesen sei: nach der Capitulatio 
stand auf Abfall von den Franken und vom Christentum die Todes-
strafe; jener Abschreiber aber habe daraus gefolgert, daß die Todes-
strafe bereits 782 an den Sachfen vollzogen worden fei, und ste 
daher in den Text feiner Annale« hineinoerbessert. 

Gegenüber den bisher besprochenen gleichseitigen Duellen will 
Bauer die Annales regni Francorum erst in einigem Abstand nennen. 
Sie seien nicht unmittelbar gleichzeitig oerfaßt und daher nicht fo 
glaubwürdig wie jene Annalen. Freilich erscheint diese Feststellung 
als nicht sehr wesentlich sür den Gang der Untersuchung, da 
nach Bauer auch die Reichsannalen einen Widerspruch gegen das 
bisher gewonnene Resultat nicht enthalten. Wenn sie nämlich schreiben, 
die Sachsen hätten an Karl die Ausständischen ad occidendurn über-
geben, so bedeute das nicht etwa, ste hätten sie zur Hinrichtung 
ausgeliesert. „Hier kommen wir mit der bloßen Worterklärung 
nicht mehr aus. Hier kann uns nur die Sacherklärung helfen." 
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Diese Sacherklärung aber werde uns durch das mittelalterliche 
Brauchtum geliefert, wie wir es aus dem Bericht Ottos von Freistng 
im dritten Buch der Gesta Friderici über die Obergude Mailands 
an Friedrich Barbarossa kennen sollen. Rach diesem Bericht find 
die Mailänder mit bloßen Schwertern um den Hals vor dem Kaiser 
erschienen: der symbolische Ausdruck einer Übergabe aus Gnade und 
Ungnade. Ein mittelalterlicher Chronist hätte das, meint Bauer, 
auch als Ergebung ad occidendurn bezeichnen können. Als Ober-
gabe aus Gnade und Ungnade fei also der fragliche Satz der Reichs-
annalen zu verstehen. Wenn es in ihnen dann weiter heiße, quod 
ita et factum est, so bedeute das nichts anderes, als daß die 
zugesagte Auslieferung auch wirklich erfolgt sei. Was aus den 
Ausgelieferten dann geworden sei, darüber schweige der Reichs» 
annalist „seltsamer Weise". Wie ans den bisher besprochenen An» 
nalen zu folgern, feien ste stcher deportiert worden, und wahrscheinlich 
habe das in einer von Bauer angenommenen ursprünglichen, uns 
freilich nicht erhaltenen, Fassung der Reichsannalen auch gestanden. 
Der Satz, der diefe Angabe enthielt, sei in den uns bekannten Hand-
schristen der Reichsannalen vielleicht deshalb ausgefallen, weil ein 
Abschreiber die Deportation mit der Bemerkung des Annalisten, 
die Sachsen seien ad occidendurn ausgeliefert worden, nicht zu 
vereinigen gewußt habe; er habe aus dieser Bemerkung wohl fälsch* 
lich geschlossen, ste seien tatsächlich hingerichtet. 

Zu den bisherigen Ergebnissen, meint Bauer weiter, wollen 
zwar die Worte des sogenannten Einhardannalisten ganz und gar 
nicht passen. Aber wenn er von den Ausgelieferten behauptet: 
omnes decollati sunt, fo könne das nicht irre machen. Der Ein-
hardannalist sei sehr wenig glaubwürdig. Er habe erst lange Zeit nach 
den Sachsenkriegen geschrieben und sei höchstwahrscheinlich nicht mit 
(Einhard, dem Biographen Karls des Großen identisch; wenn das aber 
doch der Fall gewesen sei, so sei er im Jahre 782 erst ein zwölfjähriger 
Klosterschüler in Fulda gewesen, der von den politischen Ereignissen 
seiner Zeit nur höchstens eine ganz dürstige Kunde erhielt. Wenn der 
Annalist von Hinrichtungen in Verden spreche, so beweise das nur, daß 
er von dem wirklichen Hergang, wie ihn die Annales Petaviani und 
Mosellani einwandfrei berichten, nichts gewußt habe, und es sei davon 
abgesehen wohl darin begründet, daß er (ähnlich wie der nach Bauer sür 
unseren Text der Reichsannalen verantwortliche Abschreiber) aus dem 
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Wortlaut der Reichsannalen fälschlicher.«)eise die Massenschlächterei 
kombiniert habe 1 9 . 

Gegen den Grundsatz Bauers, daß man bei der Feststellung 
eines geschichtlichen Hergangs von den ältesten, dem Ereignis am 
nächsten stehenden Quellen auszugehen habe, wird zwar im allge* 
meinen oder doch in sehr vielen Fällen nichts einjuwenden sein. 
Aber dieser Grundsatz wird sofort bedenklich und ju einer Fehler-
quelle, wenn man ihn zu schematisch anwendet. Rehmen wir z. B . 
an, es stünden sich der Leitartikel eines Lokalblättchens vom 2. 
September 1870, in dem über Moltkes Strategie bei Sedan ge-
schrieben wird, und die Arbeit eines Generalstabsoffiziers über 
denselben Gegenstand aus dem Jahre 1910 gegenüber. Der Ge-
neralstabsoffijier brauchte von der Schlacht garnichts miterlebt zu 
haben, er könnte im Jahre 1870 ein Kind von drei Jahren ge= 
wesen sein — da ihm die Überlieferung des Generalstabes zur 
Verfügung stand, so ist ju oermuten, daß sein Bericht doch eine 
wesentlich besser informierte Quelle darstellt, als unser 40 Jahre 
älterer und gleichzeitig mit Sedan geschriebener Leitartikel. Man 
steht, die ältesten Ouellen sind nicht immer die besten, und das 
Wertoerhältnis der Ouellen bestimmt stch nicht bloß durch ihren 
Altersunterschied. Es kommt auf die Zuverlässigkeit einer Ouelle 

1 0 S o sagt B a u e r im Dejt seiner Abhandlung aus S . 70. Nach 
S . 71, Anm. l . rechnet er offenbar auch mit der Möglichkeit, daß, genau so 
wie nach seiner Ansicht in den Ann. S. Arnandi, auch in den (Sinhardannalen 
ursprünglich das SBort delocare oder desolare gestanden hat und dann aus 
Grund eines Mißverständnisses durch decollare erfefct worden fei. Außer den 
genannten Duellen zieht Bauer noch die Annales Faidenses heran (vgl. ihren 
Bericht zu 782 in der Ausgabe von g. K u r z e , 1891 S . 10), von denen er 
behauptet, daß sie gut unterrichtet seien, und die er jedenfalls Über die Neichs-
annalen und die (ginhardannalen stellt. 2Bie Bauer dazu kommt, ist mir 
völlig unverständlich. ($s wird von niemand bezweifelt, und ist auch garnicht 
zu bezweifeln, daß die Ann. Puld. in ihren ältesten Seilen bis zum (Snde der 
dreißiger 3[ahre des 9. 3ahrhunderts eine ganz sekundäre Duette sind, die aus 
den Neichsannalen resp. (ginhardannalen schöpfen (wie man schon aus der (Sin* 
richtung des Druckes bei Kurze sehen kann): ein eigener Duellenwert kommt 
ihnen Überhaupt nicht zu, es sei denn höchstens im Sinne einer Bestätigung 
der Neichsannalen und (ginhardannalen. 3ch berücksichtige daher die Ann. 
Fuld. im folgenden nicht weiter. Da auch sie, im Anschluß an die (Einhard-
annalen, von einer decollatio der Sachsen reden, also gegen Bauer sprechen, 
so sind sie für die Begründung seiner ihese ja mindestens belanglos, und ich 
unterschlage also im schlimmsten gall nicht ein Argument für Bauer, sondern 
gegen ihn. — tatsächlich gibt es außer den genannten Duellen zum 3ahr 
782 noch ein paar andere, die Bauer freilich nicht heranzieht; sie sind auch 
recht bedeutungslos; von ihnen wird weiter unten S . 20 Anm. 46 die Nede sein. 
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an, und diese ist noch oon anderen Kriterien abhängig, als oon 
ihrem Alter. 

Run ist schon Bauers Ansicht, daß die Annales Petaviani 
und Mosellani sowie die Annales S. Amandi älter seien und den 
Ereignissen näher stünden als die Annales regni Francorum, 
zum mindesten nicht erwiesen20. Man hat auch oermutet, daß im 
Gegenteil die drei Duellen von den Reichsannalen abhängig und 
damit natürlich Jünger seien als diese21. Aber wenn das auch recht 
unwahrscheinlich ist 2 2, so steht doch alles, was sich über die Ent-
stehung jener Duellen sagen läßt, auf so schwankendem Boden, 
daß etwas Bestimmtes über ihr Alter nicht auszumachen ist. Man 
glaubt zwar im allgemeinen, ste seien für die hier in Betracht 
kommende Zeit etwa gleichzeitig mit den oon ihnen geschriebenen 
Ereignissen abgefaßt. Dieses Urteil ist aber im besten Falle nur ganz 
allgemein und sozusagen in groben Umrissen richtig2 8. Es ist wohl an-
zunehmen, daß die meisten Rachrichten dieser Duellen auf eine 
gleichzeitige Überlieferung zurückgehen; aber damit ist nichts dar-
über gesagt, daß ihre Abfassung nicht auch eine ganie Reihe oon 
Jahren später erfolgt, und daß manche ihrer Angaben recht fekundär, 
oon anderen Duellen abgeleitet und verstümmelt sein können. Irgend 
eine Vorzugsstellung kann man ihnen in dieser Hinsicht gegenüber 
den Annales regni Francorum sicher nicht einräumen; und vor 
allem kann oon einer Abfassung der Annales Petaviani am Hofe, 
für die Bauer eintritt, keine Rede sein 2 4. 

2 0 Über diese DrUetten kann man sich im allgemeinen in dem heute 
freilich vielfach veralteten Buch von SB. H a t t e n b a c h informieren. Deutsch« 
lands Geschichtsquellen im Mittelalter, 7. Aufl. (1904) S. 158 ff. 

2 1 Das hat vor allem £. H a l p h e n in seinen Etudes critiques sur 
rbistoire de Charlernagne (1921) getan; auch früher schon hat man wenigstens 
in den Petaviani nur ein schlechtes (Sjzerpt aus den Neichsannalen gesehen; 
vgl.SBattenbach @.161 Anm.3. Man wird freilich, wie auch SBattenbach 
betont, an der Selbständigkeit der drei Quellen und vor allem der Annales 
Petaviani und der Mosellani, mindestens in ihrem Hauptmaterial festhalten 
muffen. 

2 2 Bei einzelnen Nachrichten der Ann. S. Amandi könnte es wohl noch 
am ersten zutreffen. 

2 3 Auch SBattenb ach meint ©. 161, wenn man die genannten Annalen 
als gleichzeitig und zuverlässig bezeichne, so sei das nur relativ gemeint. 

2 4 Die Vermutung, die Ann. Petav. stammten vom Hose, sindet sich auch 
bei SBattenbach S . 161 s. Der einzige Grund hierfür ist die Datsache, daß 
man bei ihrem Mangel an lokaler garbung ihre Entstehung nicht einem be­
stimmten Kloster zuweisen kann. ©in etwas dürstiger Grund, mit dem man 
sehr viele Annalen für den Hos in Anspruch nehmen könnte, wo dann sehr 
merkwürdige und sehr unwissende §ofannalisten geschrieben haben mufften! 
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Von den Annales regni Francorum 2 5 nimmt man im all-
femeinen an, daß sie seit dem Jahre 788 gleichzeitig mit den 
Sorgängen, über die sie berichten, abgefaßt und daß also die 
Jahresberichte über die vorangegangenen Jahre und demnach auch 
£ber 782 in diesem Jahre 788 niedergeschrieben find. Aber selbst 
wenn dieser Termin, wie mitunter auch vermutet wird, noch ein 
paar Jahre später liegen sollte, so ist doch gar keine Frage und 
wird von niemand bestritten, daß sich die Reichsannalen für die 
.Seit vor 788 auf gleichzeitige Aufzeichnungen und Überlieferungen 
stützen und daß man ste daher mit Fug und Recht in mindestens 
dem gleichen Sinne, wie es gegenüber den vorhin befprochenen 
Duellen geschieht, als gleichzeitige Quelle ansehen kann. 

Worauf es jedoch in erster Linie ankommt: die Reichsannalen 
sind an Umfang und Genauigkeit ihrer Kenntnisse und des von 
ihnen überlieferten Materials jenen drei anderen Ouellen turmhoch 
überlegen. Ranke hat seinerzeit die Vermutung ausgesprochen, 
daß sie am Hofe entstanden seien und demnach einen offiziellen 
Charakter hätten 2 6; und diese Vermutung wird im allgemeinen 
als erwiesene Tatsache betrachtet. Aber wenn mir dafür auch ein 
sicherer Beweis zu fehlen und Heinrich v. Sybels Anstcht, der in 
den Reichsannalen nur ein gutes Lorscher Klostergewächs sehen 
wollte 2 7 , noch keineswegs völlig abgetan zu sein scheint, so ist doch 
sooiel oollkommen sicher, daß die Annales regni Francorum die 
ausführlichste und am besten orientierte Ouelle sind, die wir über 
die Zeit Karls d. Gr. überhaupt besitzen. Unsere Kenntnis der 
Geschichte Karls beruht zum größten Teil oder doch in erster 
Linie auf ihnen. Zwar geben auch ste keineswegs einen lückenlosen 
und auch nicht immer einen ganz sehlerfreien Bericht, aber ste 
erweifen sich doch, foweit man ste an anderm Material kontrollieren 
kann, in allem Wesentlichen als sehr gut unterrichtet und meist 
ganz zuoerlässig — auch für die Jahre vor 788, in denen ste nicht 
unmittelbar gleichzeitig geschrieben stnd. Reben ihnen erscheinen 
die Annales Petaviani, Mosellani und S. Amandi arm und dürftig 
und treten oor ihnen vollkommen in den Hintergrund. 

2 6 Vgl.über sie H a t t e n b a c h S .210ss . 
2 6 Vgl. L. v . N a n k e , 3ur Kritik srankisch-deutscher Neichsannalisten, 

Sämtliche SBerke 51 (1888) S . 95 ff.; ber Aussafe ist ursprünglich in benAbhanb* 
lungen ber Berliner Akabemie 1854 erschienen. 

2 7 Vgl. H. v. S ^ b e l , Die karolingischen Annalen, H3. 42 (1879) 
S . 260 ff., besonders S . 287. 
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Es ist vielleicht nützlich, stch das, ehe wir uns wieder den 
Berichten von 782 zuwenden, an ein paar Beispielen klar zu 
machen. Man vergleiche z. B., was die drei kleineren Annalen zu 
775 und 783 sagen, mit dem, was die Reichsannalen erzählen. 
Zu 775 wissen die Annales Petaviani nur von der Eroberung 
der Sigiburg und der Tötung vieler tausend Heiden ju berichten 
(welch letztere Behauptung noch dazu unrichtig sein dürfte). Die 
Annales Mosellani erzählen von einer Verwüstung Sachsens und 
der Eroberung der Sigiburg und der Eresburg. die Annales S. 
Arnandi lediglich von einem Kriege Karls in Sachsen und der 
Einnahme der Sigiburg. Von den zahlreichen Einzelheiten, die 
die Reichsannalen bringen, hat keine der drei Ouellen eine Ahnung. 
Nach ihren Angaben müßte man annehmen, daß Karl überhaupt 
nicht über die Weser gedrungen ist. Sie wissen nichts von dem 
Gefecht am Brunsberg, nichts von dem Zug zur Oker und der 
Unterwerfung Hassis, ste sagen nichts von den Vorgängen im 
Bukkigau und der Unterwerfung Brunos und der Engeru. Eben-
sowenig erfährt man von ihnen etwas über das Gefecht bei Lüb-
decke und die Unterwerfung der Westfalen. Zu 783 erjählen die 
Annales S. Arnandi von irgendwelchen Vorgängen in Sachsen 
überhaupt nichts. Die Petaviani reden ohne jede genauere Angade 
von einer Schlacht an der Weser und einer Schlacht an der Hase. 
Die Mosellani berichten, ohne eine Ortsangade zu machen, von 
zwei Schlachten, in denen die Franken gesiegt hätten und viele 
Sachsen gefallen seien. Den Namen Detmold, Karls Rückzug nach 
Paderdoru, seinen Marsch von der Hase über die Weser an die 
Eide, worüber die Reichsannalen uns ausführlich unterrichten, 
erwähnt keine der beiden Ouellen. 

Man könnte diese Beispiele beliebig vermehren. Genau so 
aber, wie in ihnen, verhält es stch, wie ein Blick in die oben ab-
gedruckten Texte zeigt, in den Berichten zu 782, wobei wir natür» 
lich zunächst von den umstrittenen Angaben über die Ereignisse 
in Verden selbst absehen Zwar enthalten die Mosellani zu diesem 
J a h r eine sicher gute und glaubwürdige Nachricht, die keine andere 
Ouelle, auch nicht der Reichsannalist bringt nämlich die Nachricht, 
daß Karl zu Lippspringe Grafen in Sachsen eingesetzt habe. Und 
weiter ist zugegeben, daß die Reichsannalen zu diesem Jahr eine 
verkehrte Nachricht bieten, indem ste von einem fränkischen Sieg 
am Süntel reden. Aber dadurch wird das Bild, das wir bisher 
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von der Überlegenheit der Reichsannalen über die drei anderen 
Quellen bekommen haben, doch nicht geändert. Wenn der Reichs* 
annalist die fränkische Niederlage am Süntel in einen Sieg um* 
fälscht, (wobei er übrigens ziemlich deutlich sein schlechtes Gewissen 
und fein besseres Wissen oerrät 2 8) so beweist das, daß er, was 
wir auch sonst feststellen können, tendenziös ist, aber nicht, daß 
er nichts gewußt hat. Daß er, wie zu erwarten, auch zu 782 
recht gut Bescheid wußte, ergibt stch z. B. gerade für die Schlacht 
am Süntel aus der Rennung eben des Ramens Süntel und der 
Namen der fränkischen Kommandanten. Die Kenntnisse der An­
nales Mosellani aber über den Reichstag von Lippspringe werden 
durch ihre Unkenntnis auf anderen Gebieten wieder reichlich auf* 
gewogen und überwogen. J m Gegensatz ju den Reichsannalen 
sagen ste weder etwas von dem Erscheinen der dänischen noch 
denrder avarischen Gefandtfchaft in Lippspringe und ebenso wenig 
oon dem Verhalten Widukinds während dieses Reichstages. Ganz 
dürftig aber find die Auskünfte, die sie dann über die folgenden 
Ereignisse geben. Sie wissen nichts von dem Slavenaufstand, der, 
wie die Reichsannalen berichten, den Anlaß für das Einrücken 
eines neuen fränkischen Heeres in Sachsen bildete. Sie sagen zwar, 
daß die Sachsen stch empörten und daß dabei einige Franken 
umgekommen seien; aber wie das alles verlaufen ist, oon der 
Schlacht am Süntel, von den Namen der fränkischen Heerführer, 
ja überhaupt nur von dem Vorhandensein ihres Heeres, verraten 
sie kein Wort. Noch kümmerlicher stnd die Angaben der Peta-
viani. Sie wissen zwar, daß in Lippspringe eine aoarische Gesandt-
schast zugegen war. Aber dann ergehen ste ftch nur in den aller-
allgemeinsten Wendungen über einen Abfall der Sachsen; irgend-
eine Andeutung seines Verlaufes und besonders der Schlacht am 
Süntel sucht man in ihnen vergeblich. Die Annales S. Arnandi 
endlich fassen die Ereignisse vor der Verdener Katastrophe in fünf 
Worten zusammen, in denen sie sagen, daß die ausständischen 
Sachsen viele Franken getötet hätten 2 9 . 

2 8 Das äussert sich vor allem barin, baß er sagt, die Missi hätten dem 
König vor ber Schlacht am Süntel keine Mitteilung über ben sächsischen 
Ausstand gemacht; der Neichsannalist macht ihnen daraus offensichtlich einen 
Borwurs; wenn sie aber am Süntel gesiegt hätten, dann war dieser Vorwurf 
gegenstandslos. Außerdem gibt der Annalist zu, daß zwei von den drei Missi 
in der Schlacht sielen. 

2 9 Sweisellos hat B a u e r recht, wenn er S . 48 sagt, daß eine Ouelle 
noch nicht deshalb, weil sie am ausführlichsten ist, nun auch am besten unter-
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Aber nicht bloß die Reichsannalen sind in ihrem Verhältnis 
zu den drei kleineren Duellen oon Bauer nicht richtig eingeschätzt 
worden; nicht weniger irrig ist seine Anschauung oon den sogenannten 
Einhardannalen 8 0. Gewiß, es ist mindestens fraglich, ob ste oon 
Einhard stammen, und es ist richtig, daß, wenn sie oon ihm stammen, 
ihr Verfasser im Jahre 782 erst ein zwölfjähriges Kind im Fuldaer 
Kloster gewefen ist, das noch nicht oiel politische Reuigkeiten er-
fahren haben dürfte. Aber alles das ist für die Bewertung der 
Einhardannalen völlig belanglos. Die Einhardannalen sind, gleich-
gültig, wer auch ihr Verfasser gewesen sein mag, in den ersten 
Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts, oieÜeicht um 820, vielleicht 
auch etwas früher oder etwas später verfaßt worden. Sie stellen 
eine Bearbeitung der Reichsannalen dar und stützen sich fast durch-
weg auf das Material, das diese bieten. Wie weit ihr Verfasser/ 
darüber hinaus selbständig Bescheid gewußt hat, ist in vielen Fällen 
umstritten und schwer zu sagen. J m allgemeinen beschränkt sich 
seine Bearbeitung auf eine sprachliche Verbesserung und stilistische 
Glättung, und wenn er in sachlicher Hinsicht ändert, so ist oft 
nicht sicher, ob er das aus besserer Kenntnis der Dinge oder nur 
auf Grund von Kombinationen und dem Bestreben tut, möglichst 
anschaulich zu schildern. Aber trotzdem ist keine Frage, daß es 
wenigstens einige Partien der Einhardannalen gibt, in denen sie 
die Reichsannalen wirklich verbessern, und für die ihrem Verfasser 
vorzügliche Jnsormationen zur Verfügung standen81. Dahin gehört 
nun gerade der Jahresbericht zu 782. Mag der Annalist Einhard 
gewesen sein oder nicht, mag er aus eigener Kenntnis über die 
Vorgänge dieses Jahres auch garnichts gewußt haben, so hat er 
doch Duellen und Überlieserungen besessen, die ein eigenes un-
mittelbares Wissen reichlich ersetzten. Der Einhardannalift weiß 
über die Vorgeschichte des Sachsenausstandes oon 782, über den 
Aufstand und seine Bekämpfung, vor allem über die Schlacht am 

richtet sein müsse. (£s kommt oft genug vor, dag gerade sehr ausführliche 
Berichte aus gabeleien. Legenden und Sagenbildungen beruhen. Aber davon 
kann bei den Neichsannalen, die im allgemeinen jeder Kontrolle standhalten, 
keine Rede sein. 

8 0 Vgl. über ste SBattenbach 6 . 2 1 9 ff. 
8 1 Das betont schon N a n k e 6 . 1 1 4 s., der sonst, wohl mit Recht, die 

Neichsannalen wesentlich über die Einhardannalen stellt. 
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Süntel, ausgezeichnet Bescheid. Er erzählt selbständig in der ge-
nrnteften Weise eine Fülle von Einzelheiten, die völlig einwandfrei 
erscheinen82, und auch von niemand, auch von Bauer nicht, jemals 
bezweifelt worden stnd. Wenn der Annalist aber so gute Rachrichten 
über den Sachsenaufstand von 782 besaß, so ist kaum anzunehmen, 
daß ihm über das Hauptereignis dieses Jahres, die Beendigung 
des Aufstands, gar keine Überlieferungen mehr zur Verfügung 
standen. Tatsächlich zeigt sich, daß er auch in diesem Punkte mehr 
wußte, als ihm der Reichsannalist übermittelte, wobei wir natfir-
lich zunächst wieder oon dem umstrittenen Faktum der Sachsen-
hinrichtung selbst absehen. Der Einhardannalist erzählt über die 
Reichsannalen hinausgehend, daß es die sächsischen primores ge-
wefen seien, die vor Karl erschienen und ihm die Schuldigen aus* 
lieferten; und vor allem weiß er als Ort der Katastrophe Verden 
zu nennen, wovon der Reichsannalist oder eine andere gleichzeitige 
Ouelle auch nichts sagt 8 8. Man wird nach alledem die Einhard-
annale« für die Verdener Ereignisse als eine selbständige und jeden-
falls gut informierte Ouelle betrachten dürfen. 

Untersuchen wir nach diesen Feststellungen zunächst, was der 
Reichsannalist über die Vorgänge in Verden sagt. Wenn ihn Bauer 
gegenüber den Annales Petaviani, Mosellani und S. Arnandi 
auch an die zweite Stelle zu rücken versucht, so erklärt er ihn 
doch, wie wir sahen, nicht einfach für unglaubwürdig. Aber er 
behauptet, daß er von einer Hinrichtung der Sachsen nichts wisse, 
sondern nur etwas über ihre Auslieferung an Karl auf Gnade und 
Ungnade fage. Bauer meint, man komme gegenüber den Worten: 
Saxones . . . . reddiderunt . . . . rnalefactores . . . . ad oc­
cidendurn, quod ita et factum est, mit einer Worterklärung 

8 2 Man mag manche (Sinaeiheiten, wie etwa bie Angabe, daß ber Neichs-
tag von Lippspringe einige Sage gedauert habe, als Kombinationen und Ver­
mutungen des Annalisten preisgeben — es bleiben noch genug übrig, die fein 
vorzügliches SBissen beweisen. Bgl. oben 6. 5 Anw. 18. Man hat vermutet, 
baß die Kenntnisse bes (Sinhardannalisten aus ben Grasen Dheoderich ober 
dessen Umgebung zurürfgehen, den er außer bei der Schlacht am ©üntel auch 
sonst erwähnt. Das ist inbcssen ungewiß unb sür uns hier auch gleichgültig — 
bie Hauptsache ist, baß ber Annalist zu 782 genau unb zuverlässig erscheint. 
Über bie, steilich verhältnismäßig geringen Irrtümer, bie man ihm in seiner 
(Schilderung ber Süntelschlacht geglaubt hat nachweisen zu rönnen, vgl. unten 
©. 37 ff. den (Srjfors. 

8 8 Darüber, daß bie erste Angabe richtig ist, vgl. weiter unten 8. 23. 
Daß Verden als Ort der Katastrophe richtig überliefert ist, hat man wenigstens 
nie bezweifelt, und es liegt auch fein Grund dazu vor. 
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nicht aus, es helfe nur eine Sacherklärung. Aber einmal hat die 
Sacherklärung, die Bauer dann gibt, den Fehler, daß ste nicht 
stichhaltig ist 8 4. Zwar schildert im dritten Buch der Gesta Fride-
rici Rahemin (von ihm und nicht von Otto von Freifmg, wie 
Bauer meint, stammt dieses Buch) ausführlich die Ergebung der 
Mailänder an Friedrich Barbarossa8 5, und ähnliche Schilderungen 
einer Übergabe auf Gnade und Ungnade kann man auch sonst 
noch finden; aber gerade die Wendung reddere ad occidendurn, 
die Bauer mit dieser Schilderung erklären möchte, findet stch bei 
Rahemin nicht. Sodann und vor allem aber, warum ist diese 
Sacherklärung überhaupt nötig? Der Wortlaut der Reichsannalen 
ist doch ohne jede Sacherklärung völlig verständlich, und auch 
Bauer zeigt nicht, daß er es nicht ist. Bauer meint selbst, die 
Abschreiber der Reichsannalen und der Einhardannalist hätten den 
Reichsannalisten so oerstanden, daß die Ausgelieferten hingerichtet 
seien. J n der Tat, er ist garuicht anders zu oerstehen. Wenn 
man seine Worte unooreingenommen und wörtlich übersetzt, fo 
heißen sie einfach: die Sachsen überlieferten die Übeltäter zur 
Tötung, was auch so geschah. Selbst wenn man zugeben wollte, 
reddere ad occidendurn könne auch ausliefern auf Gnade und 
Ungnade heißen (was stch nicht beweisen läßt und dem Wortstnn 
jedenfalls widerspricht), so würde doch durch den Rachsatz quod 
ita et factum est gesagt, daß nicht Gnade, sondern Ungnade ge-
waltet habe. Der Reichsannalist erweist stch hier wie an anderen 
Stellen nicht gerade als sormoollendeter Stilist, aber er sagt mit 
diesem Rachsatz doch ganz deutlich und einwandfrei, daß die Tötung 
der Ausgelieferten wirklich vollzogen wurde 8 6. Bauers Ansicht, 
der Rachfatz falle nur bedeuten, die Auslieferung sei oollzogen 
worden, ist nichts als eine Verlegenheitsauskunft; denn wenn ste 
richtig wäre, so hätte der Reichsannalist ganz sinnlos zweimal 
dasselbe gesagt und er hätte das Wichtigste, nämlich, was aus 
den Ausgelieferten wurde, „seltsamerweise", wie Bauer selbst sagt, 
verschwiegen. Wenn Bauer aber vermutet, es habe in den Reichs-

8 4 Das betont auch N u n b n a g e l a. a. O. S. 464. 2Bas hier über die 
Nechlssormel für eine (Ergebung aus Gnade und Ungnade in karolingischer 
Seit gesagt wird, scheint mir so freilich nicht richtig zu sein. 

8 5 Bgl. Ottonis et Rahewini Gesta Friderici, III c. 48, hsg. v. B. v. 
Simson (1912) S. 224 s. 

8 6 Das hat bereits Schöser a. a. D. S. 24 mit aller Schärfe gegen 
v. B i p p e n , der schon ähnlich wie Bauer argumentiert hatte, betont. 
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annalen ursprünglich noch ein Satz über die Deportation der aus-
gelieferten Sachsen gestanden, der dann in allen uns bekannten 
Handschriften oerloren ging, fo schwebt das völlig in der Luft; 
mit dieser Methode kann man in jede mittelalterliche Ouelle alles 
hineininterpretieren und das Gegenteil von dem aus ihr herauslesen, 
was ste sagt 3 7 . 

Daß der Einhardannalist mit klaren Worten von einer Hin* 
richtung der Sachsen in Verden spricht, ist vollkommen deutlich, 
und wird von niemand, auch oon Bauer nicht, bestritten. Rach 
dem, was oben über den Ouellenwert der Einhardannalen gesagt 
worden ist, bedeutet das aber, daß durch ste die Angaben der 
Reichsannalen bestätigt werden. 

Run redet noch eine dritte von den hier behandelten Quellen 
von einer Exekution an den Sachsen, die Annalen von S t . Amand, 
die sagen: Karlus congregatos Saxones iussit eos decollare. 
Bauer behauptet zwar, es sei hier ursprünglich nicht von einem 
decollare, wie wir lesen, sondern von einem delocare oder deso-
lare die Rede gewesen. Aber abgesehen daoon, daß die Worte 
delocare und desolare gang ungebräuchlich stnd38, und vor allem 
in dem Sinn, den Bauer hier braucht, „deportieren", sonst gar 
nicht gebraucht werden 8 9, fehlt diefer Behauptung doch wirklich 
jede Spur eines Beweises, und ste. stellt nichts als eine Petitio 
principii dar. Bauer vertritt sie auf Grund der Ergebnisse, die 

8 7 Dabei will ich durchaus nicht bestreiten, daß außer den Hinrichtungen 
782 auch Deportationen vorgekommen sein können; daraus weisen die Annales 
Petaviani hin, und ein Argument dasür könnte man auch aus Neginos ©hronik 
entnehmen. 2Bie B a u e r freilich S . 67 in den Angaben dieser (Shronik zu 782 
eine Bestätigung seiner Interpretation der Neichsannalen sinden will, verstehe 
ttch nicht. Negino, hsg. von g. Kurze (1890) S . 53 s. schreibt im engsten Anschluß 
<nn die Neichsannalen: Saxones . . . . reddiderunt seditiosos, qui illarn 
rebellionern rnaxirne terrninaverunt. ad occidendurn quattuor rnilia quingentos 
wiros . . . Interfectis itaque seditiosis exilioque darnpnatis rex in Franciarn 
ireversus est. SBoher Negino, der mehr als hundert Iahre nach dem Neichs* 
Annalisten schrieb, seine Nachrichten von der ©Filterung von ausgelieferten seditiosi 
Blatte, wissen wir nicht; aber auch wenn er sie, wie Bauer vermutet, aus einer uns 
verlorenen alten Nezension der Neichsannalen bezogen hatte, so hat doch 
SNegino außerdem die Nachricht, daß die ausgelieferten seditiosi wenigstens 
#um Deil auch getötet worden sind. Also auch diese Nachricht müßte in jener 
Rezension gestanden haben, und daraus kommt es an. — Alles das würde die 
(Glaubwürdigfeit der Neichsannalen nicht erschüttern: auch die beste Quelle hatLück en. 

8 8 3 n b̂ r Literatur der Karolingerzeit scheinen diese SBorte überhaupt 
inicht vorzukommen. Das betont auch S c h m i t t in seinem oben Anm. 9 
(erwähnten Aussafe. 

8 9 Delocare hat, wo es später Überhaupt austaucht, anscheinend den 
(Sinn von „absefeen" gehabt; vgl. D U Cange unter delocare. 

Wedersäichs. Sa^tbudj 1938. 2 
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er aus den Annales Petaviani und Mosellani gewonnen hat. 
Sind diese Ergebnisse nicht richtig, so fällt natürlich jeder Grund 
sort, die Annales S. Amandi in Bauers Sinn zu verbessern40. 
Jedenfalls paßt das, was ste sagen, völlig zu den Angaben der 
Reichsannalen und der Einhardannalen und ist daher fürs erste 
als eine Bestätigung dieser Angaben anzusehen41. 

Bauer stützt seine Thesen nicht auf die bisher in ihren Nach-
richten über das Jahr 782 behandelten Duellen, sondern auf die 
Annales Petaviani und Mosellani. Um feine Thesen aber über-
hanpt durchführen zu können, hat er nötig, den in Wirklichkeit 
unbestreitbaren Duellenwert der Reichsannalen und der Einhard-
annalen zu bestreiten, die Reichsannalen so zu interpretieren, wie 
ste nicht interpretiert werden können, und die Annales S. Amandi 
etwas anderes berichten zu lassen, als ste tatsächlich berichten, 
d. h. kurz gesagt, Bauer hat nötig, drei von den fünf zur Ver-
fügung stehenden Duellen, die alle drei das Gegenteil von dem 
fagen, was nach feiner Ansicht gefagt werden müßte, zu vergewaltigen! 
Sind nun die Angaben der Annales Mosellani und der Petaviani 
wirklich fo beschaffen, daß ste diefes Verfahren rechtfertigen? Es ist 
nicht der Fall. Vielmehr lassen ste ftch recht gut mit den Rachrichten der 
drei andern Duellen vereinigen, ohne daß es erforderlich wäre, 
gegen ste Methoden anzuwenden, wie sie Bauer gegen jene Duellen 
angewandt hat. 

Wenn die Annales Petaviani schreiben: caederunt Franci 
de Saxones rnultitudo horninurn, fo wird man Bauer zwar gern 

4 0 B a u e r meint, außer in den Ann. S. Amandi habe noch in ben 
Ann. FnId., ursprünglich statt bes Wortes decollatio bas Wort delocatio 
gestanden und sei dann ebenso, wie in ben Ann. S. Amandi verbessert worden. 
Dieselbe Möglichkeit nimmt er dann auch noch sür die Ann. qui die. Einh. 
an (vgl. oben S . 9 Anm. 19), wozu noch die von N u n d n a g e l S . 466 
erwähnten Ann. Sitliienses kommen. Da die Ann. Fuld. und die Ann. Sith. 
die einhardannalen ausschreiben unb die Ann. S. Amandi, mindestens in ihrem 
Bericht zu 782 auch von ihnen abhängig sein könnten (vgl. dazu die nächste 
Anm." so wäre es immerhin denkbar, daß die Berbesserung aus delocatio in 
decollatio in ben (guthat dann den erfolgt und dann durch die anderen 
Annalisten einfach abgeschrieben ist; bamit berichtigt sich bas,was N u n b n a g e l 
a. a. O. sagt. Aber es versteht sich von selbst, baß die Annahme einer ursprünar 
lichen delocatio in den einhardannalen genau so in ber Lust schwebt, wte 
sür die Annales S. Amandi, ganz abgesehen bavon, baß sie dort absolut nicht 
in den De£t hineinpaßt: una die delocati wäre natürlich sinnlos. 

4 1 Freilich ist ans diese Bestätigung nicht sehr viel zu geben, ba die 
Ann. S. Amandi keine bedeutende Duelle sind und gerade in ihrem Bericht zu 
782, woraus die ausfällige Übereinstimmung in der Wortwahl hindeuten könnte, 
von den (Einhardannalen abhängen könnten; bas vermutet auch N u n b n a g e l 
S . 475 Anm. 1, wo freilich zu unrecht die Reichsannalen genannt werden. 
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zugestehen, daß man bei diesen Worten zunächst an eine Schlacht 
und an eine Tötung der Sachsen im Kampfe denken möchte. Aber 
das geschieht doch nur auf Grund der stillschweigenden Überlegung, 
daß im Kriege im allgemeinen in einer Schlacht getötet wird, und 
daß man daher zunächst, wenn in Karls Sachsenkriegen oon caedere 
die Rede ist, sich eben eine Schlacht vorstellt. Daß es aber tat-
sächlich so war. sagen die Petaviani mit ihrem völlig farblosen 
und unbestimmten Ausdruck keineswegs, und wenn man Veran-
lassung hat anzunehmen, daß die Tötung der vielen Sachsen nicht 
in einer Schlacht sondern bei einer Exekution ersolgte, so erheben 
ste dagegen keinen Widerspruch. Am allerwenigsten aber ist ein 
solcher Widerspruch daraus zu entnehmen, daß die Annales Peta­
viani außer oon einer Tötung der Sachsen von einer Wegsührung 
vieler Gefangener reden. Ob sie mit dieser zweiten Mitteilung recht 
haben, läßt sich schlechterdings nicht entscheiden, da die anderen 
einigermaßen gleichzeitigen Duellen davon nichts sagen. Aber wenn 
diese Mitteilung auch, was recht gut möglich ist, den Tatsachen 
entspricht, so schließt ste doch natürlich die Vollziehung von Hin-
richtungen in keiner Weise a u s 4 2 . 

Auch das ist Bauer zuzugeben, daß der Ausdruck der An­
nales Mosellani: ingenternSaxonurn turbarn atroci confodit gladio 
zunächst, und jedenfalls in noch stärkerem Maße als das bei den 
Worten der Petaviani der Fall ist, als Bericht über eine Feld* 
schlacht oerstanden werden kann. Zwar ist die Behauptung Bauers, 
daß das Wort gladius nicht als Ausdruck für das Richtschwert oer-
wandt werden könne, entschieden i rr ig 4 8 ; aber das Wort confodere, 
durchbohren, paßt doch besser für das Töten in einer Schlacht als 
bei einer Hinrichtung, auch wenn man die Frage, aus welche 
Art die Hinrichtung etwa oollzogen wurde 4 4, zunächst ganz offen 
läfct. Wenn freilich Bauer weiter meint, der Annalist sei in seinem 
Satz außerordentlich plastisch und anschaulich und lasse das Bild 
einer wogenden Schlacht oor uns erstehen, so kann ich dem durch-
aus nicht zustimmen. Der Satz: „Karl durchbohrte mit grausamem 

4 2 Vgl. dazu oben 6 . 1 7 Anm. 37. Ebensogut ist möglich, dag Karl, was 
nun wieber die Ann. Mose.ll. als einzige Quelle sagen, Sachsen verwüstet hat. 

4 8 Dag ensis und gladius dasselbe bedeuten, und dag gladius stets 
ohne weiteres auch als Nichtschwert gebraucht wirb, hat bereits N u n b n a g e l 
S . 462 mit Necht betont; ebenso SB. Schmitt in dem oben Anm.9 zitierten 
Attssafc. 

4 4 Bgl. weiter unten S . 24 s. 
2* 

http://Mose.ll
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Schmert eine ungeheuer große Schar Sachsen" scheint mir weder 
ein plastisches noch ein anschauliches Bild zu ergeben, und wenn 
man das sonst stümperhafte Latein des Annalisten berücksichtigt, 
so wird man oermuten dürsen, daß in seiner phrasenhaft auf-
geputzten aber ganz ungeschickten und schiefen Wendung nicht so 
viel zu suchen ist, wie Bauer stndet. Man wird vielmehr D.Schäsers 
Bemerkung, daß sich hinter diesem Satz schließlich doch die Sachsen-
hinrichtung verbergen könne46, garnicht für so abwegig halten, wie 
Bauer tut, zumal das Wort atrox doch immerhin als Hinweis 
aus so etwas gedeutet werden könnte. Aber selbst wenn man mit Bauer 
daran festhält, daß der Moselannalist hier an eine Schlacht ge* 
dacht hat, so ist damit doch nicht viel gewonnen. Wie wir bereits 
gesehen haben, beweisen die Annales Mosellani überall, daß ihr 
Verfasser im allgemeinen nur ein recht dürftiges Wissen besaß; 
er hat nur eine ganz ungefähre und schattenhafte Vorstellung von 
den Ereignissen; genauere Einzelheiten bleiben ihm meistens un-
bekannt. Auf welche Weise ihm seine Rachrichten angekommen stnd, 
wissen wir nicht; ste mögen jedenfalls oft genug über viele Mittels-
männer und vielfach entstellt zu ihm gelangt sein. Wenn aber etwa 
ein Gerücht derart: die aufständischen Sachsen stnd niedergemetzelt, 
oder: der Sachsenaufstand ist in Blut erstickt, zu ihm drang, 
dann war damit ohne weiteres die Grundlage zu seinem Bericht 
gegeben. Jedenfalls tut man diesem Annalisten, der zum Jahre 
782 weder von dem Slavenaufstand noch oon der Schlacht am 
Süntel etwas weiß, schwerlich unrecht, wenn man annimmt, daß 
er auch über die Verdener Vorgänge kein zuverlässiges Wissen besaß4 6. 

4 5 A. a. Q. S . 34 s. 
4 8 übrigens könnte man, wie schon L. v. Borch, Sur Hinrichtung der 

Sachsen, Korresponbenzblatt ber SBestb. Seitschr. s. Gesch. u. Kunst 12 (1893) 
S p . 127 bemerkt, wie offenbar auch S c h ä f e r vermutet hat, unb wie auch 
N u n b n a g e l S . 471 ff. meint, die SBorte ber Ann. Petav. und Mosell. 
wenigstens teilweise bamtt erklären, basj man annimmt, die gefangenen Sachsen 
seien in Verben vom stänkifchen Heer niedergemacht worden. Freilich scheint 
dieser Ansicht der Einhardannalist zu widersprechen, vgl. dazu unten S . 24 f. — 
2Bir haben auger ben bisher behandelten noch ein paar weitere, allerdings 
recht sekundäre und wenig wertvolle Duetten zu 782. So schreiben die Ann. 
Guelferbytani, die mit den Ann. Nazariani und Alarnannici identisch stnd, 
SS. 1 6 40: iterarnrexcnrn exercitu Francorum super Saxones. Die Kleine 
Lorfcher Frankenchronik, NA 36 (1911) S . 32 meint in einem, wie in dieser Chronik 
üblich, freilich nicht genau datierten und datierbaren Bericht, der sich auch 
ebensogut oder besser, als aus 782, aus 779 (oder auch 783) beziehen könnte: 
Carlas Saxones obprirnit et adversantes sibi Dei auxilio superat Die Ann. 
Sangaüenses Baluzii SS. 1 S . 63 sagen: rex Karolus plures de Saxonia 
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Es kommt in der Geschichte des frühen Mittelalters sehr oft 
ror, daß wir über ein Ereignis verschiedene, genaue und weniger 
genaue, Rachrichten haben, die sich unter Umständen auch einmal 
widersprechen; es liegt nun einmal in der Natur der Sache, daß 
verschiedene Ouellen verschieden informiert stnd. Wenn man das 
Verfahren, das Bauer zu 782 angewandt hat, nämlich, den un-
genauen und wenig wissenden Ouellen zuungunsten der gut unter-
richteten den Vorzug zu geben, zum System erheben wollte, so 
müßte ungefähr die gesamte Geschichte des srühen Mittelalters 
umgeschrieben werden. So wenig das nötig und möglich ist, ist es 
nötig oder auch nur möglich, die Tatsache der Sachsenhinrichtung 
in Verden zu leugnen47. 

3. 

Gegen die Geschichtlichkeit der Hinrichtungen in Verden hat 
Bauer nicht bloß quellenkritische Bedenken geäußert, sondern auch 
Einwände sachlicher Art erhoben, denen er freilich selbst nur ein 
geringeres Gewicht beilegt. Seine aus den Annales Petaviani ge-
schöpfte Anficht, daß Karl den Sachsenaufstand von 782 nicht mit 
Todesurteilen, sondern mit Deportationen bestraft habe, versucht 
er mit dem zu stützen, was man über sonstige Vergeltungsmaßregeln 
Karls in Sachsen weiß. Er meint, nach der Gesetzgebung von 

interfecit. B a u e r Ijat, durchaus mit Necht, ebenso wie vor ihm schon 
v. B i p p e n und Sch äs er , diese Angaben gar nicht erwähnt. Aber sie scheinen 
mir doch ein gutes Beispiel dafür zu bieten, wie dürstige und wenig wissende 
kleine Annalen die (Ereignisse ganz verschwommen und verwässert darstellen, 
sodass man aus ihnen alles oder nichts entnehmen kann. 2Benn man diese 
Annalen genau interpretieren wollte, so müßte man aus der Kleinen Lorscher 
gfranfenchronif wohl eine geldschlacht (von der aber nicht feststünde, ob sie 
wirklich 782 geschlagen sein sott), ans den Sangallenses Baluzii dagegen eher 
eine Hinrichtung herauslesen, während die zuerst genannten Annalen ganz 
unergiebig bleiben. Aber es verbietet sich eben ganz von selbst, aus diesen 
fü'mmerlichen Nachrichten Folgerungen zu ziehen. 

4 7 2Bie schon S c h ä f e r 6 . 34f. und auch N u n d n a g e l S . 463 und 
476 f. andeuten, wird die Datfache der Hinrichtung auch durch die Ann. Petav. 
und Mosell. mindestens indirekt bewiesen. Die Neichsannalen und die (gin-
harbannalcn beweisen durch ihr Schweigen einwandfrei, daß nach der 
©chlacht am Süntel in Sachsen keine Schlacht stattgesunden hat, in der die 
tranken etwa die Sachsen besiegt haben, denn eine solche Schlacht hätten die 
beiden Ouellen sicher nicht verschwiegen; sie sind ganz srankensteundlich, dazu 
recht genau und pflegen sonst den kleinsten fränkischen Sieg zu registrieren. 
2Benn aber keine Schlacht stattgesunden hat, so bleibt weiter garnichts Übrig, 
als die Angaben der Ann. Petav. und Mosell. über die Rötung der Sachsen 
aus Verden zu beziehen. 
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776 und 777 habe in Sachsen auf Abfall von den Franken nicht 
der Tod, sondern der Verlust der Freiheit und des Vermögens 
gestanden, und tatsächlich habe Karl sächsische Aufstände wohl sehr 
häustg mit Deportationen, aber nie mit Hinrichtungen beantwortet. 
Von alledem abgesehen aber sei es schwer zu verstehen, wie Karl 
stch überhaupt der Sachsen, die hingerichtet werden sollten, habe 
bemächtigen können. 

E s ist zwar richtig, daß 776 und 777 in Sachsen nicht die 
Todesstrafe, sondern der Verlust gewisser Vermögens- und Frei-
heitsrechte sür den Abfall von den Franken angedroht war. Aber 
nicht richtig ist die Meinung, daß die 776 und 777 erlassenen 
Gesetze im Herbst 782 noch gültig waren. Höchstwahrscheinlich ist 
auf dem Reichstag von Lippspringe im Sommer 782 die Capi-
tulatio de partidus Saxoniae beschlossen worden 4 8, die auf Ab-
sali von den Franken und vom Christentum die Todesstrafe setzte. 
Aber selbst, wenn die Capitulatio damals noch nicht erlassen sein 
sollte, so ist doch vollkommen sicher, daß 782 in Lippspringe die 
fränkische Graffchastsversassung in Sachsen eingeführt und damit 
die Eingliederung Sachsens in das fränkische Reich vollzogen 
wurde 4 9. Von diesem Augenblick an stand dem fränkischen Reichs-
recht entsprechend auf Hochverrat die Todesstrafe. Run ist zwar 
richtig, daß Karl nach allem, was wir wissen, auch in der 
späteren, auf 782 folgenden Zeit in Sachfen Todesurteile im 
allgemeinen nicht hat vollstrecken lassen, sondern statt dessen zu 
Landesverweisungen und Deportationen gegriffen hat. Aber wenn 
Karl später dieses weniger blutige Verfahren für angemessen hielt, 
fo beweist das doch nicht, daß er es auch im Jahre 782 felbst 
angewandt hat. Damals war wenige Wochen vor dem fächstfchen 
Aufstand und feiner Niederwerfung der Anschluß Sachfens an das 
Frankenreich vollzogen und das fränkische Reichsrecht mit feiner 
Androhung der Todesstrafe eingeführt. Die Sachfen waren dann 
vom König aufgeboten worden, zusammen mit fränkischen Truppen 
gegen die in ihr eigenes Land eingefallenen Slaven zu kämpfen. 
S ie hatten ftch statt dessen empört und das Heer, mit dem ste zu» 

4 8 Bgl. bazu meinen Aussah Die Capitulatio de partibus Saxoniae, 
Sachsen unb Anhalt 13 (1937) S . 65 ss. 

4 9 Bgl. bazu meinen Aussah Die Unterwerfung Sachsens burch Karl ben 
Großen unb ber sächsische Abel, Sachsen unb Anhalt 10 (1934) S . 30 ff., 
bes. S . 42. 
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sammen sechten sollten, am Süntel fast oeruichtet, wobei angesehene 
Hofbeamte des Königs und eine Anzahl fränkischer Adliger ge-
fallen waren. Wie man auch das Vorgehen Karls in Verden be* 
beurteilen mag. das wird man zugeben müssen, daß für ihn, wenn 
überhaupt jemals, gerade jetzt genug Gründe vorlagen, in Sachsen 
mit der vollen Strenge des Gesetzes einzuschreiten. 

Gegen Bauers Einwand, es fei rätselhaft, wie Karl die Sachfen 
Zur Hinrichtung in seine Hand bekommen konnte, ist zunächst Zll 
bemerken, daß Bauer selbst ja annimmt, Karl habe die Aufständischen 
ins Frankenreich abführen lassen; also auch Bauer fetzt voraus, 
daß er sie irgendwie in seine Hand bekommen hat; wenn sie aber 
einmal Karls Gesangene waren, dann dürfte es nicht schwerer ge-
wesen sein, sie hinzurichten/ als sie zu deportieren. Wie es aber 
im übrigen Karl gelungen ist, die Aufständischen in seine Gewalt 
Zu bringen, das ist nicht fo unerklärlich und unbekannt, wie Bauer 
meint. Die Reichsannalen fagen ausdrücklich, daß ste ihm von den 
Sachsen übergeben wurden, und die Einhardannalen fügen hinzu, 
daß es die sächsischen prirnores waren, die ste auslieferten. D a s 
entspricht völlig der politischen Situation in Sachfen, wie wir ste 
während des ganzen Verlaufs der Sachfenktiege Karls von 772 
an feststellen können50. Das Land war in zwei Parteien zerfallen. 
Der fächftfche Adel stand auf der Seite der Franken; der Wider» 
stand gegen ste ging von den beiden unteren Ständen der Fri-
linge und Laten aus, die unter ihrem Führer Widukind nicht bloß 
gegen die Franken sondern auch gegen die Edlinge zu kämpfen 
hatten. Dem Adel gelang es meistens, in kurzer Zeit die Wider-
standskraft gegen die fränkischen Heere zu lähmen. Jhm muß es auch 
im Jahre 782 gelungen fein, nach der Schlacht am Süntel den 
fächfischen Aufstand niederzuwerfen61, fodaß, als Karl im Lande 
erschien, ihm die Schuldigen oder doch ein Teil von ihnen aus* 
geliefert werden konnten. 

Wie stch alle diese Vorgänge und das, was dann in Verden 
folgte, im einzelnen abgespielt haben, darüber läßt stch bei der 
©prödigkeit der Ouellen irgend etwas Sicheres nicht sagen. Das 
gilt auch gegenüber dem Versuch Rundnagels, nachzuweisen, daß 

6 0 Vgl. dazu meine Schrift Dersachsische Stammesstaat und seine Eroberung 
burch die tranken (1933) und den in der vorigen Anmerkung zitierten Aussah 

5 1 (£s ist zu vermuten, dag auch die in der Schlacht am Süntel ia 
unversehrt gebliebenen Druppen des Dheoderich dabei mitgewirkt haben. 
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die gefangenen Sachsen nicht durch den Henker hingerichtet, fondern 
durch die Soldaten Karls niedergemacht wurden, und daß die 
Exekution am sogenannten Lugenstein in Verden erfolgt sei 6 2. 

Die Reichsannalen stnd in ihrer Ausdrucksweise und die 
Annales Mosellani und Petaviani darin und in ihrem Wissen zu un-
genau, als daß man ihren Worten über die Art der Hinrichtungen in 
Verden etwas Bestimmtes entnehmen könnte. Genauer äußern 
sich darüber nur die Einhardannalen und die Annales S. Amandi, 
die beide den Ausdruck decollare gebrauchen. Wenn auch zuzugeben 
ist, daß dieses Wort nicht unbedingt „enthaupten" bedeuten muß, 
sondern daß es auch hin und wieder ganz allgemein für „hinrichten" 
gebraucht wird, so ist es doch keine Frage, daß dabei in erster 
Linie an eine Enthauptung zu denken ist 6 3. Eine Enthauptung 
der Sachsen wäre aber natürlich durch den Henker vollzogen worden, 
den es zur Zeit Karls des Großen genau wie srüher oder später 
gegeben hat 6 4 . Anscheinend hat sich denn auch der Einhardannalist 
den Vorgang als eine Hinrichtung durch den Henker vorgestellt. 
Er sagt: ornnes una die decollati sunt. Wenn es sich um eine 
Riedermetzelung von Gefangenen durch das fränkische Heer handelte, 
fo wäre die Feststellung, daß ste an einem Tag erfolgte, ganz stnn-
los, denn, mag die Zahl der Gefangenen noch so groß gewesen 
sein, eine durch das Heer vollzogene Riedermetzelung konnte doch 
höchstens das Werk weniger Stunden sein — es war also über-

5 2 Vgl. a. a. D. S . 472 ss. und 481 ss. 
6 8 Das ist zweifellos die nächstliegende und im allgemeinen auch 

gebräuchliche Übersetzung des SBortes. Das betont auch 2B. S c h m i t t in seinem 
oben Anm. 9 zitierten Aussat, und es wird ausführlich hervorgehoben in einem 
Artikel von «Prof. Dr. $ a d b e r g » D r e n k p o l , Karl ber Große und das Blut­
gericht von Verden, Deutfche Niozeitung (Rio de ^Janeiro) vom 18. 3.1938, 
den mir der Herr Vetfaffer freundlichst zugeschickt hat. @r erinnert mit Recht 
daran, dag bei Seneca, Sueton, ulpian und in der Vulgata decollare stets 
soviel wie tntfyaupttn bedeutet, vag das gest der (Enthauptung gfohannis des 
Käufers im ganzen Mittelalter decollatio hieg und ähnliches mebr. 3ch iveise 
hier nur aus die Ann. Mosell. vom 3ahre 791 hin, wo es über dte Bestrafung 
der Verschwörung Pippins heigt: alii suspensi, alii decollati, alii flagellati 
atque exciliati sunt, also decollare auch deutlich im Sinne von „enthaupten" 
gebraucht wird. 

5 4 An dem, was R u n d n a ge l aus S . 474 sagt, ist richtig, dag in der 
älteren Seit der Henker im allgemeinen mit dem Gerichtsboten identisch war, 
und dag er nicht, wie später, als ehrlos galt; aber wenn man aus dem, was 
dort gesagt wird, herauslesen wollte, dag es einen Henker in der Karolinger­
zeit nicht gegeben hat, so wäre das irrig, worüber man sich in jeder grögeren 
Rechtsgeschichte vergewissern kann. 
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flüssig zu sagen, daß man nicht mehr als einen Tag dafür brauchte. 
Diese Bemerkung hatte nur Sinn, wenn der Einhardannalist an 
eine Exekution durch einen oder natürlich auch mehrere Henker 
dachte, die bei einer großen Zahl von Gefangenen schließlich auch 
mehr als einen Tag beanspruchen konnte. Freilich ist damit, daß 
der Einhardannalist diese Anficht hatte, noch nicht unbedingt ge-
sagt, daß ste richtig ist; man könnte stch vorstellen, daß er trotz 
seiner guten Jnsormationen und seiner Zuverlässigkeit in wichtigeren 
Fragen in dieser verhältnismäßig geringfügigen Einzelheit nicht Be-
scheid gewußt hat. Für die Entscheidung der Frage, wie es stch tat-
sächlich verhielt, wird die später zu besprechende Frage, wie groß die 
Zahl der Hingerichteten war, wesentlich sein. Hat man dabei, wie die 
Quellen sagen und meist geglaubt wird, mit 4500 zu rechnen, 
so wird man trotz der Einhardannalen eher an eine Tötung durch 
die fränkischen Krieger denken müssen — handelt es ftch um ge* 
ringere Zahlen, so wird man dem Einhardannalisten Glauben 
schenken können66. 

Roch weniger Sicheres ist über den Ort des Blutbades aus-
zufagen. E s gibt zwar eine ganze Anzahl Verfuche und schon ein 
paar Jahrhunderte alte Traditionen, die ihn festlegen wollen. Aber 
die gleichzeitigen Ouellen fagen zu wenig, und eine wirklich echte 
alte Überlieferung, die ftch mit dem Ereignis oon 782 verknüpfen 
ließe, ist offenbar nicht vorhanden. Run fagt Rundnagel, Karl 
müsse, dem Rechtsbrauch der Zeit entsprechend, an der sächftschen 
Thingstätte in Verden das Urteil gesprochen haben. Diese Thing-

6 5 3m allgemeinen ist in ber Forschung die Frage, ob es sich um 
Hinrichtungen durch den Henker oder durch das stankische Heer gehandelt hat, 
wohl offen gelafsen worden; Schaf er a. a. O. S . 36 ff. hat allerdings offenbar 
an eine Niedcrmefcelung durch das fränkische Heer gedacht; ebenso etwa v. Borch 
a. a. £).; daß es so gewesen sein könnte, habe ich „Frrschungen und Frrlschritte" 
14 S . 63 gleichfalls betont. Daß indessen auch eine recht große Anzahl von 
Gefangenen durch (Enthauptung und also durch den Henket eingerichtet werden 
kornnte, beweist ein Borgang, den Widukind von Korvety schildert; danach hat 
Otto der Große nach der Schlacht an der Necknifc 955 vor dem auf einen 
Sßfiahl gesteckten Haupte des Slavensfirsten Stoines angeblich 700 gefangene 
Sliaven enthaupten lassen; vgl. Widukinds Sachsengeschichte III cap. 55 hsg. 
vojn % Hirsch und H. @. Lohmann (1935) S . 135. 3 m übrigen scheint mir 
die Frage, wie die Sachsen in Berden getötet sind, abgesehen von ihrer Unlös* 
baffkeit, sür die Beurteilung des (Ereignisses im ganzen nicht die Wichtigkeit zu 
halben, die ihr Nundnagel beigelegt hat. (Es dürfte für diese Beurteilung im 
Grunde aus dasselbe hinauslausen, ob nun bie wehrlosen Gefangenen durch 
die fränkischen Krieger niedergemelelt, oder ob sie durch den Henker mit Schwert 
oder Beil hingerichtet wurden. 
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statte aber habe da gelegen, wo im Mittelalter der Sitz des Verdener 
Landgerichts mar, am Lugenstein. Da aber weiter nach mittel-
alterlichem Brauch die Hinrichtungen an der Stätte der Urteils-
stndung vollzogen seien, so habe die Hinrichtung der Sachsen 
am Lugenstein, d. h. an der Stelle etwa, wo jetzt der Verdener 
Dom steht, stattgefunden. Doch einmal wissen wir nicht, ob der 
Pla.3 des Verdener Landgerichts im Mittelalter mit der altsächsischen 
Thingstätte identisch gewesen ist; weiter ist nicht zu entscheiden, 
ob Karl an dieser Thingstätte wirklich Gericht gehalten hat, und 
schließlich ist ganz unsicher, ob, selbst wenn das der Fall war, die 
Gefangenen dort auch hingerichtet stnd; tatsächlich lag nach mittel-
alterlichem und srühmittelalterlichem Brauch das Hochgericht im 
allgemeinen an einer andern Stelle als dort, wo das Gericht tagte 5 6 ; 
und 782 könnten für die Wahl des Ortes des Gerichts wie der 
Exekution alle möglichen, z. B . militärische Gesichtspunkte maß-
gebend gewesen sein, die wir in keiner Weise zu kontrollieren vermögen. 

4. 

Die Reichsannalen und die Einhardannalen sagen, daß es 
4500 Sachsen waren, die in Verden hingerichtet wurden. Mit dieser 
oft bezweifelten und oft verteidigten Zahl haben wir uns jetzt zu 
beschäftigen. 

Man wird zugeben, daß eine Zahl von 4500 Hingerichteten 
schon an sich, absolut genommen, ungeheuer groß erscheint. Aber 
die Zahl stellt sich als noch ungeheuerlicher dar, wenn man ste 

6 6 Man denke nur an die Hinrichtungsstätten der Galgenberge oder Nabensteine, 
die mit dem $la$, an dem Gericht gehalten wurde, nichts zu tun hatten, oder, um 
ein mit den Sachsenfriegen etwa gleichzeitiges Beispiel zu erwähnen, an die Be­
stimmung der Lex Frisionum, dag das Dodesurteil an einem Schänder der 
Göttertempel an der Frutgrenze des Meeres zu vollstrecken sei. — SBenn man 
die fRe\d)§annaten und die <&inf)avbannaten wörtlich nehmen wollte, so müßte 
man annehmen, dag die Hinrichtung der Sachsen zwar in Verden vollzogen, 
das urteil vorher aber an einem anderen Ort gefällt wurde. Die Neichsannalen 
behaupten nämlich, dag die Auslieferung ad occidendurn am .Qufanimenflug 
der Atter und der SBeser, also mehrere Kilometer von Verden entfernt, erfolgt 
fei; wo die Hinrichtung erfolgte, sagen fie nicht. Dagegen betonen die ein­
hardannalen, dag die Hinrichtung in Verden stattfand, während fie von dem 
Ott der Gerichtsverhandlung und der Auslieferung nichts fagen; sie scheinen 
aber der Ansicht zu sein, dag es nicht Verden war, denn nachdem sie erst von 
der Auslieferung geredet baben, nehmen ste Verden ausdrücklich nur als Ort 
der Hinrichtung in Anspruch. — 3" bestimmte Schlüfse darf man aus alledem 
natürlich nicht ziehen; aber man steht jedenfalls, wie wenig wir wiffen. 
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an den Zahlen- und Bevölkerungsverhältnissen des achten Jahr-
hunderte mlßt. Wie stark Sachsen damals bevölkert war, läßt stch 
mit Sicherheit zwar nicht sagen; aber die heute im allgemeinen 
herrschende Ansicht, daß es ungesähr eine halbe Million Einwohner 
hatte, dürfte doch einigermaßen das Richtige treffen6 7. Danach 
wäre also in Verden, wenn die überlieferte Zahl richtig ist, fast 
der hundertste Teil der Bevölkerung des sächsischen Landes mit 
einem Schlage hingerichtet worden. Run hatten aber von den Ein-
wohnern Sachsens nur ein Teil, nämlich die Frilinge und Laien 
gegen die Franken Partei ergrissen; und von diesem Teil wieder 
war es nur ein kleiner Teil, nämlich die Frilinge und Laien in den 
Gebieten an der unteren Weser und Elbe, die in den Aufstand 
des Herbstes 782 oerwickelt waren. E s dürfte also, wenn die Zahl 
4500 den Tatsachen entspricht, in den Aufstandsgebieten unter den 
Freien und Laten keine Familie und kein Haus gegeben haben, 
aus denen nicht mindestens ein Angehöriger von den Franken hin-
gerichtet worden wäre. S o grauenhaft diese Vorstellung ist, für 
unmöglich wird man ste darum allein noch nicht erklären dürfen. 

Run ist jedoch folgendes zu bedenken. Während die Sachsen-
kriege Karls im geschichtlichen Denken und in der Sagenbildung 
des sächsischen Stammes eine sehr große Rolle spielen, kommt das 
Blutbad von Verden darin überhaupt nicht vor. Keine Überlieferung, 
keine Sage hat stch an dieses Ereignis geknüpst. Wenn in Verden 
aber wirklich 4500 Männer hingerichtet worden wären, so wäre 
zu oermuten, daß diese entsetzliche und alles Maß überschreitende 
Katastrophe — zweisellos die größte der ganzen Sachsenkriege — 
die Phantaste des sächsischen Volkes nicht wieder losgelassen hätte. 

Aber weiter. Die Reichsannalen sagen, es seien die aus«» 
geliefert und hingerichtet worden, qui ipsud rebellium maxime 
terminaverunt. Man hat viel darüber nachgedacht, was hier das 
SSort terminare, das sowohl beschließen wie vollenden heißen kann. 

6 7 Bgl. zu der gfrage der Bevölkerungszahlen @. K e f f e r , Bevalkerungs* 
gejschichte Deutschlands (1938) S . 71 s. und S . 130 s. und die dort angeführte 
Liiteratur. Man schalt im angemeinen die Bevölkerung Deutschlands im Altertum 
aitis 2 Millionen; im 9. Jahrhundert schöbt sie N. Köfcschke, Deutsche SBirt* 
schrnstsgeschichte bis zum 17.Iahrhundert (Meisters Grundriß II, 1,1922) S.51, 
a i s 2 l / 2 bis 3 Millionen; aus Sachsen würde also etwa eine halbe Million 
kommen, was sogar hochgerechnet sein dürste, da die süddeutschen und west­
deutschen Gebiete dichter besiedelt waren. 
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bedeutet68. Jst das Wort mit „beschließen" zu übersetzen, so hätte 
es stch in Verden nur um die Anstifter zu dem Absall von den 
Franken gehandelt. Aber auch, wenn es mit „vollenden" zu über-
setzen ist, so beweist doch das von dem Annalisten hinzugefügte 
Wort rnaxime aus jeden Fall, daß nach feiner Ansicht keineswegs 
alle Aufständischen, sonderu nur die Rädelsführer, die Haupt-
schuldigen ausgeliefert und hingerichtet wurden, und auf etwas 
ähnliches wenigstens dürsten die Worte des Einhardannalisten 
hinauslausen0 9. 4500 Rädelsführer aber, das ist, auch ganz abgesehen 
von den sächsischen Bevölkerungszahlen, etwas unglaubwürdig. 

Aber so ansechtbar und fragwürdig hiernach die Zahl 4500 
von vornherein erscheint, so wird man doch einwenden, und hat 
man immer eingewandt: da diese Zahl nicht bloß von den Reichs-
annalen überliefert, sondern auch von den Einhardannalen in der 
bestimmtesten Weise bestätigt wird, so müssen wir an ihr festhalten: 
der Einhardannalist, der stch gerade in seinen sonstigen Rachrichten 
über das Jahr 782 als kenntnisreich und glaubwürdig erweist, 
erscheint hier als der zweite Zeuge, durch dessen Mund die Wahr« 
heit endgültig kund wird 6 0 . 

Von der Zuverlässigkeit auch sonst gut unterrichteter Ouellen 
aus dem Gebiete von Zahlenangaben wird nachher noch aussühr-

6 8 Bgl. etwa v. B i p p e n S . 84, n lmann S . 156, S c h ä f e r S . 20 s. 
B a u e r S . 63 s. In den Neichsannalen kommt das SBort noch einmal zum 
Iahre 787 vor, wo es offenbar im Sinne von „sestsefeen" gebraucht wird; es 
heilt da, man habe den $apst gebeten, ut pacern terminaret inter domnum 
Carolum regem et Tassüonem dncem. 

6 9 <£r sagt, Karl habe die primores nach den auctores des Ausstandes 
gefragt; daraus hätten sie einstimmig SBidukind genannt, und da sie ihn nicht 
ausliesern konnten, von den übrigen, die ihm gefolgt seien, 4500 ausgeliefert. 
Alfo mindestens die Vorstellung, daß nur ein Deil der Schuldigen ausgeliefert 
wurde, ist auch hier ganz deutlich. Im Übrigen ist zu sagen, daß das, was 
der Annalist erzählt, nicht gerade sebr logisch ist. Karl fragt nach den Nädels-
sührern — statt ihrer werden ihm schließlich 4500 Anhänger SBidukinds aus­
geliefert, während es doch, auch wenn SBidukind nicht zu erreichen war, noch 
genug Anstister und Nädelsführer gegeben haben dürste, deren Sahl freilich 
4500 keinesfalls erreicht haben kann. 

6 0 Daß die S^hl bann <ms den Neichsannalen und den ernhardannalen 
in die Ableitungen dieser Ouellen, wie z. B. die Annales Fuldenses über-
nommen worden ist, tut natürlich nichts zur Sache. — SBegen ihrer Beglau­
bigung durch die Neichsannalen und die einhardannalen habe ich früher selbst 
an der 3ahl 4500 festgehalten; vgl. Der sächsische Stammesstaat S . 59; anders 
dann in Karl d. Gr. oder (Sharlemagne (1935) S . 63 und Karl d. Gr. und 
SBidukind (1935) S . 28 und 42 f., wofür ich nun hier die Begründung gebe. 
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licher die Rede sein. Hier möchte ich, indem ich die Feststellung vor-
wegnehme, daß es mit dieser Zuverlässigkeit im allgemeinen sehr 
schlecht bestellt ist, betonen, daß der Einhardannalist (mag er sonst 
noch so viele Vorzüge haben) in seinen Größen- und Mengenangaben— 
vor allem, soweit es stch um Sachsen handelt — besonders wenig 
glaubwürdig ist. J n den wenigen Fällen, in denen seine Vorlage, 
die Reichsannalen, genaue Zahlen nennt, schreibt er sie anstandslos 
ab, auch wenn sie ganz sicher falsch stnd. Davon abgesehen aber zeigt 
er, auch wenn keine genauen Zahlen genannt werden, überall das 
Bestreben, die Verluste der Sachsen so groß wie möglich hinzustellen; 
auch da, wo die Reichsannalen überhaupt nichts Entsprechendes 
sagen, und wo ftch nachweisen läßt, daß er Unrecht hat, behauptet 
er immer wieder, die sächftschen Verluste seien ungeheuer gewesen6 1. 
Wenn der Einhardannalist in seiner Vorlage die Zahl 4500 fand, 
so dürfte er sie also ohne Bedenken und ohne Rachprüsung über-
nommen haben, und daß er ste übernommen hat, beweist jeden-
falls für ihre Richtigkeit wenig oder nichts. Tatsächlich steht und 
fällt die Zahl 4500 mit ihrer Überlieferung in den Reichsannalen. 

Run hat es aber zunächst mit der Überlieferung der Zahl 
in diesen Annalen eine eigentümliche Bewandtnis 6 2. Sie steht da 
etwas sonderbar im Text: S a x o n e s . . . reddiderunt omnes rnale-
factores illos, qui ipsud rebellium maxime terminaverunt ad 

6 1 So zu 778, wo er die Neichsannalen, nach denen eine multidudo 
von Sachsen gefallen sein soll, dahin korrigiert, daß ex ingenti wultitudine 
ipsorum vix pauci nach Hause entkommen sei. 783 macht er bei Detmold 
aus der rnaxirna rnultitudo von Sachsen, die der Neichsannalist nennt, eine 
innurnerabilis rnultitudo, an der Hase aus dem non minor numerus eine 
infinita multidudo; vgl. dazu auch v. B i p p e n a. a. O. S . 92. gu der Frage 
der Glaubwürdigkeit dieser Angaben vgl. im übrigen Sachsen und Anhalt 10 
S . 47 Anm. 69. Man kann auch sonst ständig beobachten, daß der Sinhardannalist 
gegenüber dem Neichsannalisten gern übertreibt, vor allem aber, daß er die 
Sachsen geradezu haßt nnd ihnen ständig Schlechtigkeiten und Dreulosigkeiten 
Und dann auch entsprechende Niederlagen andichtet. Unter diesen &t^t^punltcti 
ist wohl auch das usque ad zu werten, das der Annalist der Sah! 4500 
hinzufügt und das, wie Schäfer S . 30 gezeigt hat, „genau" heißt. Bielleicht 
kam dem Annalisten die gahl selbst zu ungeheuer vor, um so mehr betonte 
et, seiner Methode entsprechend, ihre Genauigkeit. 

6 2 Die handschristliche Überlieferung der 3ahl hat man schon öfter an* 
gezweifelt, so allerdings mit sehr unzulänglichen Mitteln Ulm an n a.a.O. S. 157. 
Iluch W. Schmitt se|t sich in seinem oben angeführten Aufsah ausführlich da­
mit auseinander, und ich habe im Laufe der legten 3fahre brieflich und münd* 
lich ziemlich viele Borschläge darüber bekommen, wie die Neichsannalen ver­
bessert werden müßten oder könnten. Was mir daran möglich und vertretbar 
ju sein scheint, sage ich im Dejt. 
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occidendurn TUT D. Man steht, die Zahl steht alles andere als 
glücklich; ihre Stellung macht selbst bei dem dürftigen Latein des 
Reichsannalisten stutzig; man gewinnt den Eindruck, als wenn ste 
nicht in den Satz gehöre und irgendwie eingestickt sei. D a fällt 
nun auf, daß gerade in der ältesten Handschrift der Reichsannalen 
die uns durch einen Druck des Canißus, freilich wohl recht ver-
stammelt, überliefert ist, die Zahl anscheinend nicht gestanden h a t 6 8 . 
E s erscheint danach nicht ausgeschlossen, daß der ursprüngliche Text 
der Reichsannalen ste garnicht enthielt und daß sie ihre Existenz 
nur irgend einem Versehen, etwa einem späteren, nicht vom Ver-
sasser herrührenden irrtümlichen Zusatz im Original, oder dem 
Schreibfehler eines Abschreibers verdankt6 4. Run überliesern srei-
lich alle uns bekannten Handschriften (außer der, die durch den Druck 
des Canistus überliefert ist) und dazu die Ableitungen der Reichs-
annalen die Zahl 4500. Man müßte also, wenn man mit jenem 
Versehen rechnen wollte, annehmen, daß ste alle von einem Text 
der Reichsannalen abhängig stnd, der dem Versehen schon zum Opfer 
gefallen war. Das erscheint nicht ausgeschlossen, aber auch nicht 
übermäßig wahrscheinlich, und jedenfalls wird man damit rechnen 
müssen, daß trotz Canifrns bereits der Verfasser der Reichsannalen 
selbst die Zahl 4500 geschrieben hat. 

Aber wäre damit, daß der Reichsannalist selbst der Anficht 
ist, die Zahl der in Verden Hingerichteten habe 4500 betragen, 
nun wirklich bewiesen, daß es tatsächlich so war? 

Seitdem H. Delbrück seine Abhandlung über die Perser-
kriege und Burgunderkriege veröffentlicht hat 6 5 (und das ist schon 
ziemlich lange her) ist man berechtigt, Zahlenangaben von erzählenden 
Ouellen, die nicht aus der allerneuesten Zeit mit ihren urkund-
lichen Unterlagen und ähnlichen Sicherheiten für eine einwand-

6 8 Bgl. dazu den teftkritischen Apparat der Ausgabe von Kurze S . 6 2 
und über den Druck des Ramsins ebenda S. IX, sowie H. SBibel, Beiträge zur 
Kritik der Ann. regni Francorum und der Ann. qui dicEinh. (1902) S . 19 ss. 
und fr Kurze, ueber die Karolingischen Reichsannalen NA 19 (1894) S.297 ss. 
Sicherheit ist bei der Berderbtheit der dem (Sanisiusschen Drucke zu Grunde 
liegenden Handschrist freilich kaum zu gewinnen; aber so schlecht ist die Hand­
schrift keineswegs, dag man mit ihr etwa überhaupt nicht operieren dürfte. 

W © . S c h m i t t denkt an ein Verlesen aus einem ursprünglich vorhandenen 
occid(erunt oder—endnrn); paläographisch ist das nicht unmöglich, aber natürlich 
auch nicht beweisbar, und dafj ste nicht beweisbar sind, dürste der gehler aller 
Berbesferungsversuche der Art sein. 

6 5 Bgl.H.Delbrück,Die$erserkriegeu.dieBurgunderkriege(1887)S.121 ss. 
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freie Zählung stammen, mit einiger Skepsis zu betrachten. Die 
Millionenheere, mit denen nach der Ansicht Herodots Xerxes den 
Hellespont überschritten hat, haben in Wirklichkeit, wie Delbrück 
gezeigt hat, nicht den hundertsten Teil ihrer angeblichen Größe 
gehabt. Besonders instruktio aber ist das, was Delbrück über die 
Burgunderkriege anführt 6 6. Über die Schlacht oon Granson sagt 
die Chronik des Berners Diebold Schilling, der sonst gut unter-
richtet ist, selbst an der Schlacht teilgenommen hat und kurze Zeit 
danach sein Werk schrieb, das er dann dem Rat von Bern überreichte, 
das burgundische Heer sei 100000 Mann stark gewesen; ähnliche, 
mitunter noch größere Zahlen geben andere zeitgenössische Quellen, 
und dieselbe Zahl haben Luzerner Hauptleute in einem Bericht 
aus dem Felde nach Hause gemeldet. Dementsprechend werden die 
Verluste Karls des Kühnen bei Granson beziffert; wenn die Lu-
zerner Hauptleute schreiben, er habe 1000 Mann verloren, so ist 
das noch äußerst zurückhaltend; die zeitgenössische Reuenburger 
Chronik behauptet, es seien 70000 Mann gewesen. J n Wirklich-
keit hat Karl ein Heer von etwa 13 bis 14000 Mann gehabt, 
und seine Verluste waren nur ganz gering. Über die Belagerung 
und die Schlacht von Murten schreibt der Stadtschreiber von Murten, 
also eine ofstziöfe Quelle erften Ranges, der die Belagerung felbst 
miterlebt hat, das burgundifche Heer fei 140 000 Mann stark ge-
wefen; feine Verluste bei Murten beziffert er auf 20000 Mann; 
ein anderer Augenzeuge gibt 30000 Tote an und später erzählte 
man, nach der Schlacht feien 22 065 Burgunder begraben worden. 
J n Wirklichkeit verfügte Karl bei Marten über ein Heer von nn-
gefähr 20000 Mann; die Zahl feiner Truppen war also nicht 
einmal so groß wie die Verluste, die man ihm andichtete, und 
diese stnd nach allem, was man weiß, auch bei Murten recht gering 
gewesen. 

ähnliche Beispiele, tote sie Delbrück sür die Burgunderkriege 
anführt, lassen ftch auch fonst in beliebiger Menge finden 6 7. Jeden-

«• A.a .O. S. 148 ss. 
6 7 S o enthalten aus Wallensteins Lager stammende, ganz offizielle Be­

richte über die Schlacht bei Lüfcen die Angabe, es seien auf beiden Seiten 
16000 oder auch 12000 gefallen, wahrend es in Wirklichkeit auf jeder Seite 
etwa 600 gewesen sein dürften. Bgl. dazu: Gedruckte Nelationen über die 
Schlacht bei Üüfcen 1632 (1880), auf die mich Herr Geheimrat K. Borefcsch 
aufmerksam gemacht hat, und K. Deuticke, Die Schlacht bei Lü|en 1632, 
Diss- Gießen 1917, S. 55. Oder um ein Beispiel zu erwähnen, aus das sowohl 
Schäfer, S.37, wie N u n d n a ge l , S.485, als Sßarallelereignis zu Berden 
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falls sieht man immer wieder, daß die erzählenden Quellen, auch 
wenn ste in ihren sonstigen Rachrichten noch so glaubwürdig stnd, 
in ihren Zahlenangaben stark zu übertreiben pstegen. Daß sie über-
treiben, ist gegenüber den Berichten über Granson und Murten 
oder anderen Erzählungen aus neuerer Zeit deshalb möglich sest-
zustellen, weil wir über urkundliches Material oerfügen, das eine 
Kontrolle zuläßt. Gegenüber den Zahlenangaben der Ouellen des 
frühen Mittelalters ist eine derartig einwandfreie Kontrolle im 
allgemeinen nicht möglich. Daß darum diese Zahlenangaben richtiger 
stnd, ist nicht zu vermuten. Der Chronist des frühen Mittelalters 
war ebenso wenig wie der des 15. Jahrhunderts in der Lage, 
Zahlen, die ihm irgendwelche Gewährsmänner oder ein Gerücht, 
unter Umständen wohl auch ein oolkstümlich oder dichterisch ge-
staltetes Gerücht zutrugen, zu überprüfen68. Und die psychologischen 
Gründe für eine Übertreibung von Zahlen, besonders von Zahlen feind-
sicher Heere und feindlicher Verluste stnd im frühen Mittelalter genau 
so wie früher oder später wirksam gewesen: die Tiefe des mora-
lischen Eindrucks, den ein Ereignis in Furcht, Hoffnung oder 
Siegessreude gemacht hat, drückt sich in der Erfindung einer Zahl 
aus, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. 

Wenn sich die frühmittelalterlichen Zahlenangaben meistens 
auch nicht einwandfrei nachprüfen lassen, so ist doch in vielen Fällen 
ohne weiteres vollkommen deutlich, daß sie mindestens ebenso stark 
übertreiben, wie die Zahlen d er Perser- und Burgunderkriege. E s ist hier 

binweisen: es sollen bei $abern 16000 gefangene Bauern getötet worden sein. 
Nach G. g r a n z . Der deutsche Bauernkrieg (1933) S . 240 Anm. 1, besifeen wir 
über die 8ahl der beiSabern umgebrachten Bauern vier Angaben; sie nennen 
folgende Bahlen: 17742, 21109, 20000, 16000. Die Möglichkeit einer genauen 
Nachprüfung dieser 3 ahlen besteht anscheinend nicht. Daß drei von den vier 
3ahlen nicht richtig stnd, versteht sich von selbst, ganz abgesehen von der ge­
radezu grotesken Genauigkeit der ersten beiden zahlen; woher dann aber die 
vierte gahl ihren Anspruch aus Glaubwürdigkeit nimmt, vermag ich nicht ein­
zusehen. Sie dürfte genau so übertrieben sein wie die andern. 3m übrigen hat 
es sich bei gabern nicht um eine Hinrichtung von Gefangenen gehandelt, sondern 
um ein Niedermachen von gliehenden. — 3ft diesem .zusammenhange möchte 
ich aus die bekannten phantastischen und ohne weiteres unglaubwürdigen 8 ahlen 
der Überlieferung über die Kreuzzfige und die (Eroberung Amerikas hinweisen; 
wobei nur zu bemerken ist, daß auch bei weniger berühmten und bekannten 
Ereignissen nicht weniger übertrieben wurde. 

6 8 Man wird in den meisten gällen garnicht an eine Erfindung der gahl 
durch den betreffenden Annaliften zu denken haben. @r übernahm sie irgend­
woher, wobei man fehr zu berückfichtigen haben wird, daß die gorm, in der 
geschichtliche (Ereignisse im Mittelalter von Mund zu Mund gingen, höustg das 
Lied des fahrenden Sängers war. 
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selbstverständlich nicht möglich, das gesamte Material, das sich dasür 
beibringen ließe, zu erörtern6 9. Jch kann nur einige wenige Bei-
spiele ansühren, die sich in jeder Richtung vermehren ließen. 

S o erzählt etwa der gut unterrichtete und durchaus nüchterne 
und sachliche Widukind oon Koroey, daß in der Schlacht bei Lenzen 
200 000 Slaven, wie er allerdings selbst betont, gefallen sein sol len, 
und das, nachdem er eben erst berichtet hat, daß die Entscheidung 
in der Schlacht durch einen Flankenangrifs von 50 sächsischen 
Rittern herbeigeführt wurde 7 0. Die ausgezeichnet informierten An­
nales Bertiniani, die Fortsetzung der Reichsannalen für das west-
fränkische Reich, geben in ihren Ersählungen über die Normannen« 
einfalle die erstaunlichsten Zahlen. S o sollen 845 sechshundert 
Normannenschiffe nach Sachsen gekommen sein, und 852 zwei-
hundertzweiundfünzig nach Friesland 7 1 . Die nicht weniger brauch* 
baren und glaubwürdigen Fuldaer Annalen, die Fortsetzung der 
Reichsannalen für das ostfränkifche Reich, behaupten, daß 880 in 
der Schlacht bei Thimeon 5000 Normannen gefallen feien 7 3, ob-
gleich es sich nach allem, was wir wissen, nur um ein recht be-
langloses Gefecht gehandelt haben kann 7 8 ; oder dieselben Fuldaer 
Annalen meinen, bei einem Sieg der Bulgaren über die Ungarn 
896 seien 20000 bulgarische Reiter gefallen7 4. 

Auch Zahlenangaben, die durch eine scheinbare Genauigkeit 
verblüffen, stnd darum nicht glaubwürdiger. Dahin gehören etwa 
die 252 Normannenschiffe her Annales Bertiniani, oder auch die 
Mitteilung derselben Duelle, daß bei einer Sturmstut in Friesland 
839 nach „genauer Zählung" 2473 Menschen umgekommen seien7 6. 
Gerade derartig genaue Zahlen dürften Erfsndungen oon irgend-
welchen Gerüchtemachern, vielleicht von fahrenden Sängern fein, 
die mit ihrem angeblichen Wissen prunken wollten. 

6 9 3ch beabsichtige, in einem anderen gusammenhang aus diese Frage 
ausführlich zurückzukommen. — Natürlich handelt es sich im folgenden nur um 
Angaben über größere Bahlen. SBenn fich in den Duellen kleine Bahlen stnden, 
\o mögen die im allgemeinen (wenn auch sicher durchaus nicht immer) richtig sein. 

7 0 Bgl. SBiduk ind I c . 36. 8 . 53s. 
7 1 Vgl. Ann. Bertiniani, hsg. von G. SBaifc (1883), S . 41 und 32. 
7 8 Bgl. Ann. Fnldenses, S . 94. 
7 8 Bgl. über dieses Gesecht @. Dümmler , Geschichte des Oststänkischen 

Meiches 3, 2. Aufl. (1888) S . 134 f. 
7 4 A .a .O. S .130 . 
7 5 A .a .O . S . 1 8 . Bgl. zu dieser Art von 3<chfotangaben muh die oben 

AEnm. 67 erwähnten 8<chlen-

gnederfächs. Jahrbuch 1938. 3 
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Mit genau so großer Wahrscheinlichkeit kann man die Un-
richtigfeit von Zahlenangaben nachweisen, die zeitlich und räumlich den 
Ereignissen von Verden sehr nahestehen. E s handelt sich um die 
Deportationen, die Karl der Große in der Zeit von 794 bis 804 
in Sachsen hat vornehmen lassen. Einhard scheint in der Vita 
Karoli die Gesamtsumme der Deportierten aus 10000, dazu Frauen 
und Kinder, anzugeben 7 6. Eine Rachprüsung dieser Zahl ist un-
möglich; aber man wird schwerlich irren, wenn man annimmt, daß 
sie eher erheblich zu hoch als zu niedrig gegriffen ist. Run be-
haupten die Annales Alarnannici und die Ann. Sangallenses 
maiores zu einem einzigen Jahre, zu 795, es seien 7070 Sachsen 
als odsides fortgeführt worden 7 7 ; dieselben Annalen sagen zu 798, 
man habe unzählige obsides deportiert 7 8; nach den Annales S. 
Arnandi7 9 waren es in demselben Jahr sechzehnhundert capitanei, 
d. h. sächstsche Fürsten und Edle; und nach der Kleinen Lorscher 
Frankenchronik ist sogar ein paarutal jeder dritte Mann aus Sachsen 
fortgeführt worden 8 0. M a n wird kein Wort darüber zu verlieren 
brauchen, daß es stch bei allen diesen Angaben um Phantaste-
produkte handelt. D a s ist um so bemerkenswerter, als man es 
dabei mit Zahlen zu tun hat, die stch im Frankenreiche viel leichter 
nachprüfen ließen als etwa Angaben über die Stärke feindlicher 
Heere oder feindlicher Verluste; denn die Deportierten hatte man 
ja selber in der Hand. 

Von der allgemeinen Regel der Unzuverlässigkeit in Zahlen-
angnben machen nun aber die Reichsannalen offenbar in keiner 
Weise eine Ausnahme. Außer über die Verdener Katastrophe über-
liesern ste noch an zwei Stellen größere Zahlen. S ie berichten 
zum Jahre 812, man habe damals behauptet, daß bei Umwäl* 
jungen in Dänemark 10940 Dänen umgekommen seien, und zum 
Jahre 798 sagen ste, daß in einer Schlacht zwischen den nordalbingischen 
Sachsen und den Abodriten 4000 Sachsen gefallen seien8 1. Die 
erste Zahl ist unkontrollierbar; daß ste gerade in ihrer Genauig-

7 6 Bgl. cap. 7; in ber Ausgabe von SBaifc S . 1 0 . 
7 7 Bgl. SS. 1. S . 4 7 unb 75. 
7 8 A . a . O . 
7 9 Bgl. SS. 1, S . 14. 
8 0 Bgl. NA 36, S . 34; bort wirb zweimal, anscheinend zu 794 und zu 

797 gesagt, da6 jeder dritte Mann aus Sachsen fortgeführt sei; zu 804 ( S . 35) 
wird dann überhaupt von den Sachsen schlechthin erzählt, daß sie aus ihrem 
Land fortgeführt seien. 

8 1 A .a .O. S . 1 3 6 und 104s. 
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feit mehr als verdächtig erscheint, ist wohl klar. Mehr läßt stch 
über die Nachricht zu 798 sagen. Hier besttzen mir nämlich aus-
nahmsmeise einmal zu dem gleichen Ereignis noch weitere Zahlen-
angaben. Die Annales Lauresharnenses sagen, daß in der Schlacht 
zwischen den Rordalbingiern und den Abodriten 2901 Sachsen ge-
fallen seien 8 2; das mit ihnen eng verwandte Chronicon Moissia-
cense behauptet, es seien 2800 gewesen8 8. Selbstverständlich stnd 
auch die Angaben der Lorfcher Annalen und der Chronik von 
Moissac außerordentlich fragwürdig; daß die Zahl des Lorscher 
Annalisten nicht stimmt, ergibt stch schon ans ihrer erstaunlichen 
Genauigkeit; und es ist wohl undenkbar, daß in einem Gefecht 
zwischen dem kleinen Teilvölkchen der Rordalbingier und den Abo-
driten auf sächsischer Seite 2901 oder 2800 gesallen stnd — also 
ungefähr ebensoviel wie in der Schlacht bei Leuthen die Österreicher 
und mehr als doppelt so viel als dort die Preußen an Toten 
verloren haben. Doch davon ganz abgesehen ist deutlich, daß von den 
drei Rachrichten aus jeden Fall mindestens zwei irren müssen; 
daß dann aber die Reichsannalen, die die höchste Zahl nennen, 
am meisten irren, bedarf keiner Erörterung 8 4. 

Aber noch etwas anderes. Zum Jahre 804 erjählen die 
Reichsannalen, daß damals von Karl d. Gr . alle Sachfen, die in 
Rordalbingien und Wigmodien wohnten, mit Frauen und Kindern 
ins Frankenreich abgeführt worden und daß die Gaue der Rord-
albingier den Abodriten gegeben seien8 5. E s ist keine Frage, daß 
diese Rachricht eine grobe Übertreibung darstellt. Tatsächlich ist 
auch 804 nur ein Teil der nordsächßschen Bevölkerung deportiert 
worden, und nur ein Teil Rordalbingiens wurde den Abodriten 
überlassen; im großen und ganzen blieb trotz dieser Deportation 
Rtordalbingien und Wigmodien weiter von Sachsen besiedelt. J n 

8 3 Bgl. ss. 1 S . 37. 
8 8 Bgl. SS. 1 S .303 . 
8 4 2Bie die Neichsannalen und die hier wie stets in ihren Sahlenangaben mit 

ihinen völlig Übereinstimmenden (ginhardannalen (vgl. oben S.29) zu ihrer 3ahl ge­
kommen sind, verrät der (ginhardannalist, (der übrigens in seiner wie üblich Über­
treibenden Art behauptet, die 4000 seien gleich in prima congressione gefallen, 
wodurch die Sohl nicht gerade glaubwürdiger wird); er sagt, die gahl habe 
der königliche Miasus (Sbnris angegeben, der in der Schlacht den rechten glügel 
der Abotriten führte. Man sieht, (£bnris wurde durch seine Stellung nicht vor 
einem gründlichen 3rrtnm geschüfet — im Gegenteil, sie mag es ihm nahegelegt 
haben, die Berluste der Sachsen möglichst hoch zu schäfeen. 

8 6 A . a . D . S . 1 1 8 . 
3* 
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dieser Angelegenheit eine genaue Jnformation zu erlangen mußte 
verhältnismäßig leicht sein; es gilt auch hier das, was oben über 
die Möglichkeiten für einen fränkischen Annalisten gesagt wurde, 
die Zahlen der deportierten Sachsen richtig zu erfahren. Wenn 
der Reichsannalist sich auch in diefem Falle, genau so wie zum Jahre 
798 irrt, dann ist damit seine Zuoerläfsigkeit in Zahlenangaben 
überhaupt völlig erschüttert86. 

E s hat sich danach mit alledem folgendes ergeben. Die 
letzten Endes allein durch die Reichsannalen überlieserte Rach* 
richt, daß es 4500 Sachsen waren, die in Verden hingerichtet 
wurden, stellt, an den sächstschen Bevölkerungszahlen des achten 
Jahrhunderts gemessen, eine Ungeheuerlichkeit dar, die noch un-
wahrscheinlicher wird, wenn man bedenkt, daß das Verdener Blut-
bad in der sächstschen Überlieferung überhaupt keine Spur hinter-
lassen hat. Die Zahl 4500 steht weiter in einem auffallenden 
Widerspruch zu der Angabe der Reichsannalen, daß in Verden 
nur die Rädelsführer ausgeliefert und hingerichtet seien. Sodann 
ist die Zahl weder nach ihrer Stellung im Text noch nach ihrer hand-
schriftlichen Überlieferung ganz einwandfrei überliefert; man muß 
wenigstens mit der Möglichkeit rechnen, daß sie im Original der 
Reichsannalen nicht gestanden hat. Und endlich und vor allem hat 
sich jjezeiflt, daß der Reichsannalist in seinen Zahlenangaben ebenso-
wenig zuverlässig ist wie andere mittelalterliche Ouellen auch. 

E s steht fest, daß in Verden auf Befehl Karls an ihn aus-
gelieferte Sachsen hingerichtet worden stnd. Daß ihre Zahl aber 

8 6 Freilich hat für die Iahre 782, 798, 804 und 812 sicher nicht der 
gleiche Bersasser an den Neichsannalen gearbeitet; aber in ihrer Haltung und 
Glaubwürdigkeit wie gegenüber anderen Dingen so auch gegenüber Bahlen 
kann man die verschiedenen „Neichsannalisten" getrost als gleichwertig betrachten. 
Selbst wenn übrigens der Neichsannalist am Hose geschrieben haben sollte, 
was, wie bemerkt, keineswegs stcher ist, so würde dadurch an seiner Hilslosig-
feit gegenüber Sahlen nichts geändert; daß auch sehr offizielle Geschichtschreiber 
aus diesem Gebiet irren können, beweist der oben S . 31 erwähnte Stadtschreiber 
von Mutten zur Genüge. Daß der Neichsannalist Karl bisweilen, woraus 
N u n d n a g e l S . 479 hinweist, als mitissimus rex bezeichnet, hat mit der 
Frage, ob die 8ahl 4500 übertrieben ist, nichts zu tun. (ginmal ist für jeden 
mittelalterlichen Chronisten die Milde seines Königs völlig unabhängig von 
seiner Strenge oder auch Grausamkeit gegen geinde und Heiden. Sodann aber 
braucht, wie bereits angedeutet, die 3ahl ja keineswegs vom Neichsannalisten 
erfunden zu fein — er wird sie vielmehr irgendwoher überliefert befommen 
haben. Dafür, daß die Überlieferung gerade auf die 3ahl 4600 kam, ist übrigens 
daran zu erinnern, dag die 3a])l 45 fowohl im sächsischen wie im fränkischen 
Recht eine Nolle spielte. 


